






































































































































































































































































> Sicherheitspläne durch geeignete Institutionen auf nationaler und regionaler Ebe-
ne erstellen.

Der größtmögliche Schutz der Touristen während des Transports und während des
Aufenthalts in einer Destination – sowohl präventiv als auch reaktiv – ist eine grund-
legende Voraussetzung für den Tourismus und wird von der Tourismuswirtschaft
wie von staatlicher Seite erwartet. Präventive und reaktive Maßnahmen der Touris-
musträger zusammen sind notwendige Voraussetzungen, um Risiken und Krisen zu
minimieren und Sicherheit im Urlaub so weit wie möglich zu gewährleisten
(Kuschel/Schröder 2002, S.62). Gleichwohl wird man feststellen müssen, dass durch
den Terrorismus auch der Tourismus in die Wirklichkeit der Risikogesellschaft
hineingezogen worden ist. Sein »positives Weltbild«, die Verdrängung von Pro-
blemen, das Ausblenden heikler Realitäten, dieses »fragile Realitätsgefüge« das ihm
zu eigen ist, ist zutiefst erschüttert – wie nachhaltig, dies wird sich zeigen (Vester
2004, S.89).

EPIDEMIEN UND GESUNDHEITSRISIKEN 2.3

In Folge der Expansion der Fernreisen in Länder mit anderen klimatischen und
hygienischen Bedingungen setzen sich die Reisenden der Gefahr zahlreicher Krank-
heiten aus, die im Heimatland meist nicht existieren. In vielen sog. Entwicklungs-
ländern, die zugleich häufig touristische Destinationen sind, gehen 50% der ge-
samten Todesrate auf infektiöse Seuchen zurück, die Hälfte davon auf Aids, Tuber-
kulose und Malaria. Selbst bei umfassenden gesundheitsrelevanten Vorsorgemaß-
nahmen bleibt für die meisten Touristen, die in tropische oder subtropische
Destinationen reisen, prinzipiell ein großes Erkrankungsrisiko, denn immunisieren-
de oder medikamentöse (Vorsorge-)Behandlungen sind nur für wenige Krankheiten
umfassend wirksam. Bestenfalls schützen sie »against about 5% of the health
hazards to which travellers are exposed. Therefore the potential opportunities for
pre-travel health education are vast« (Cossar 2003, S.26).

Eine Besonderheit gegenüber anderen touristischen Krisen weisen Infektionskrank-
heiten oder Epidemien auf: Eine gesundheitsbedingte lokale touristische Krise kann
sich durch die Verbreitung eines Virus überregional oder im schlimmsten Fall sogar
weltweit ausdehnen (TU Dresden 2005, S.13). 

> Die globale Ausbreitung von SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) im
Frühjahr 2003 durch Reisende hat gezeigt, wie stark unsere vernetzte Welt durch
neuartige infektiöse Krankheiten bedroht ist. Das Virus führte innerhalb eines
dreiviertel Jahres zu 744 Todesfällen und erschreckte durch seine rasche Aus-
breitung. Beginnend in China trat SARS innerhalb weniger Wochen in vielen
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weiteren asiatischen Ländern auf und alsbald auch in Ländern der nördlichen
Hemisphäre (Kanada, USA, Schweden, Großbritannien). Obwohl es beispiels-
weise in Vietnam damals nur fünf SARS-Todesfälle gab, wurde der durch SARS
verursachte direkte Verlust in der Reise- und Tourismuswirtschaft allein in Viet-
nam in 2003 auf 14,5% des BIP und 61.660 Arbeitsplätze beziffert (WTTC
2003). 

> Im Falle der Vogelgrippe könnte eine genetische Vermischung mit menschlichen
Viren nach Einschätzung von Experten eine weltweite Pandemie mit erheblichen
Konsequenzen zur Folge haben: Allein in den USA müsste man Schätzungen zu-
folge mit rund 200.000 Toten und Kosten von 60 bis 160 Mrd. US-Dollar rech-
nen (MPI 2004). 

»Arten von Gesundheitsrisiken«

> fäkal-orale Übertragung: Reisedurchfall, Typhus/Paratyphus, Wurmbefall,
Amöbenruhr, Hepatitis A

> Übertragung durch Vektoren (Insekten, Hunde, Katzen, Wildtiere): Mala-
ria, Leishmania, Borreliose 

> Verbreitung durch geschlechtliche Kontakte: AIDS, Hepatitis B
> Übertragung über Atemtröpfchen, Speichel (aerogen übertragbare Infek-

tionen): Meningitis, Legionellose, SARS, Grippe, Tuberkulose
> Auswirkungen von Seuchen bei Tieren, z.B. Maul- und Klauenseuche
> Sonnenbrand, Hautverletzungen durch Wasserverschmutzung, Berührun-

gen mit verletzend oder toxisch wirkenden Meerestieren
> Verletzungen durch Unfälle

Wie und auf welchen Wegen sich hoch virulente Krankheiten über alle besiedelten
Gebiete der Erde ausbreiten, haben Wissenschaftler des Göttinger Max-Planck-
Instituts für Strömungsforschung und der Universität Göttingen mit einem neuarti-
gen Netzwerk-Modell berechnet. Sie konnten zeigen, dass sich die geographische
Ausbreitung von Epidemien durch die Analyse der Passagierströme im internatio-
nalen Flugverkehr vorhersagen lässt. Computersimulationen am Beispiel SARS lie-
ferten nicht nur eine genaue Vorhersage der Ausbreitung, sondern ermöglichen auch
Vorhersagen, welchen Erfolg potenzielle Vorsorge-, Impf- und Kontrollstrategien
haben würden (MPI für Strömungsforschung 2004). Insbesondere auch für die ge-
samte Tourismusindustrie wären solche Modelle von enormer Bedeutung. Würden
sie sich als geeignet erweisen, dann wäre ein wichtiger Schritt zu einer verbesserten
Prävention getan. 
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REISEKRANKHEITEN – INFORMATION UND BERATUNG

Informationen zu den nach Deutschland importierten, Reise-assoziierten Infektions-
krankheiten liefern im Wesentlichen die nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
erhobenen Daten. Hinzu kommen ergänzende Erfassungssysteme wie z.B. SIMPID
(Surveillance importierter Infektionen in Deutschland), die vom Robert-Koch-
Institut initiiert wurden. Auch wenn die Statistiken hinsichtlich der Gesamtzahl der
importierten Infektionen in den letzten Jahren eher moderate Veränderungen zeigen,
ist damit zu rechnen, dass sich ihr Spektrum verändern bzw. erweitern wird. Eine
Übersicht besonders relevanter Reiseerkrankungen gibt die folgende Tabelle:

TAB. 27 REISEBEDINGTE INFEKTIONSKRANKHEITEN

Jahr Malaria Typhus Parathyphus Brucellose Shigellose Lepra

1991 912 224 122 27 2074 4

1992 762 213 120 23 2339 1

1993 728 197 91 21 1959 5

1994 824 172 119 28 2320 5

1995 943 162 105 35 1878 2

1996 1049 141 79 23 1526 3

1997 1024 75 59 24 1978 6

1998 1008 78 61 18 1642 5

1999 932 109 87 21 1610 6

2000 803 70 64 28 1320 1

2001 1044 88 72 25 1624 3

2002 861 58 67 35 1180 1

Quelle: Bundesregierung 2004b, S. 27

Die häufigste gemeldete schwere Importerkrankung mit möglicher Todesfolge ist die
Malaria. In den 1990er Jahren verstarben jährlich zwischen 15 und 25 Patienten an
dieser Krankheit (Bundesregierung 2004b, S. 29). Unter den nicht-meldepflichtigen
importierten Reisekrankheiten sind die Bilharziose mit ca. 200 Fällen pro Jahr und
ebenso die Leichmaniose zu erwähnen. Bei der Hepatitis A waren ca. 800 Fälle reise-
bedingt, über 250 Fälle bei der nicht selten letal verlaufenden Hepatitis B.

Prinzipiell haben sich die Angebote zur Gesundheitsvorsorge vor Reisen in den letz-
ten Jahren weiter verbessert. Deutschen Touristen wird heute bei Reisen in gesund-
heitlich bzw. epidemiologisch problematischen Destinationen bundesweit eine
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qualifizierte Beratung durch Reise- bzw. Tropenmediziner angeboten, die vor allem
über die (behandelnden Haus-) Ärzte, die örtlichen Gesundheitsämter und reiseme-
dizinischen Sprechstunden erfolgt.

»Aufklärung über Gesundheitsrisiken und vorsorgende Reisemaßnahmen«

Auswärtiges Amt (AA): Erkenntnisse über gesundheitliche Risiken bei Aus-
landsreisen sammelt systematisch der Gesundheitsdienst des AA, der jährlich
einen Fachkongress veranstaltet, um die tropenmedizinische und reisemedizi-
nische Fachszene unmittelbar in Kontakt mit den Regionalärzten und Ärzten
des AA zu bringen. Intensive Öffentlichkeitsarbeit erfolgt auf Tourismus-
börsen, Aufklärung durch telefonische und Online-Beratung von Firmen und
Tourismusindustrie sowie von einzelnen Ärzten.

Robert-Koch-Institut (RKI): Das RKI analysiert die Daten zu importierten (Rei-
se-)Infektionskrankheiten und informiert die (Fach-)Öffentlichkeit regelmäßig
im Epidemiologischen Bulletin, im infektionsepidemiologischen Jahrbuch sowie
in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE). Es existiert eine Reihe
von aktuellen reisemedizinischen Informationssystemen mit spezifischen Län-
derangaben.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA): Die BzgA gibt Bro-
schüren mit gesundheitsvorsorgenden Reiseverhaltenstipps heraus, die auch
über das Internet zugänglich sind. Spezielles Augenmerk gilt den Infektions-
krankheiten. Diese Broschüren werden gezielt auch über die Reisebüros verteilt. 

Bernhard-Nocht-Institut (BNI): Das BNI leistet einen wesentlichen Teil zur
Aufklärung der Bevölkerung über die gesundheitlichen Risiken von Fernreisen.
Sein Reisemedizinisches Zentrum (RMZ) berät Reisende, Ärzte sowie Kranken-
versicherungen. Es führt jährlich per Telefon und Internet ca. 12.000 Reisebe-
ratungen und Reisetipps durch. Unter www.gesundes-reisen.de bietet das RMZ
eine umfassende Beratung von Reisenden (Bundesregierung 2004b, S.30 ff.).

Es ist aber davon auszugehen, dass es insbesondere bei Fernreisenden nach wie vor
erhebliche Defizite bei der Infektionsprophylaxe, im Ernährungsverhalten und bei
der Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten gibt. Eine Studie des Bern-
hard-Nocht-Instituts (BNI) zeigt, dass Gesundheitsrisiken bei Reisenden in touris-
tisch beliebte Schwellen-Länder oftmals falsch eingeschätzt werden, und betont
besonders die Notwendigkeit einer Gesundheitsberatung vor Reiseantritt. Die
»Last-Minute-Reisen« sind insofern höchst problematisch, als beim Reisenden kein
Risikobewusstsein aufgebaut werden kann. Die einfachsten Prophylaxeregeln und
Vermeidungsstrategien sind oft nicht bekannt oder akzeptiert. Die Last-Minute-
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Reisenden bleiben deshalb eine wichtige Zielgruppe für eine intensivierte Auf-
klärung (Bundesregierung 2004b, S.29).

Das folgende Szenario aus dem Jahr 2020 schildert die Auswirkungen einer mög-
lichen Verschlechterung der epidemiologischen Bedingungen auf touristische Desti-
nationen bzw. Touristen (Adelphi Consult 2005, S.14 ff.).
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EXKURS 2020: »NEUE EPIDEMIEN... UND ALTE LEIDEN«

Die Investitionsversäumnisse in medizinische Forschung und Personal sowie in die Ge-
sundheitssysteme der ersten Jahre dieses Jahrtausends haben ihren Tribut gefordert (WHO
2004). Alte Krankheiten fordern nach wie vor Opfer, gleichzeitig sind in den letzten Jahr-
zehnten zahlreiche neuartige Infektionskrankheiten aufgetreten. Während ärmere Bevöl-
kerungsschichten vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern von alten und neuen
Krankheiten besonders betroffen sind, schützen sich Wohlhabende in Industriestaaten und
urbane Eliten durch Impfungen, Medikamente und Präventionen oder versuchen, sich
durch Rückzug in ihre Mega-Paläste vor Infektionskrankheiten zu schützen. Die Wahl des
Reiseziels vieler Touristen wird mittlerweile auch durch die Frage der Gesundheits- bzw.
Infektionslage der Zielländer und den Kosten möglicher Prävention bestimmt.

Zugleich haben altbekannte Krankheiten ihre klassischen Verbreitungsgebiete verlassen
(Kurth 2004), was das vermehrte Auftreten von Malaria in Marokko, Ägypten und der Türkei
sowie einzelner Fälle in Südspanien und Griechenland zeigt. Dramatische Gesundheitsent-
wicklungen in Südostasien lassen sich am Beispiel Indonesiens aufzeigen, das in seiner Ent-
wicklung durch Malaria und ähnliche Krankheiten stark gehemmt wird. Die Anzahl der
Malaria-Ausbrüche ist in der Region um Java und Bali seit 2003 extrem gestiegen. Insgesamt
erkranken in Indonesien jährlich mehr als 50 Millionen Menschen an einer Malaria. Im Früh-
jahr dieses Jahres hat die indonesische Regierung zusammen mit den Regierungen Thailands,
Vietnams, Burmas, Kambodschas und Australiens eine koordinierte, flächendeckende Aus-
rottung von Hunden, Katzen und Ratten, vorgenommen, um gegen die zahlreichen Tollwut-
fälle und Verbreitung anderer Krankheitserreger vorzugehen. Die Fälle von Tierkrankheiten,
die sich auf den Menschen übertragen, haben sich seit der weltweiten Vogelgrippenpande-
mie 2009 vervielfacht, sie reduzieren stark die Bewegungsfreiheit von Urlaubern und haben
zu Zusammenbrüchen in der örtlichen Tourismuswirtschaft geführt.

Insgesamt haben sich die Rahmenbedingungen für die so genannten »Blitzepidemien«
durch verbreitete Armut, Bevölkerungszuwachs und -konzentration sowie erhöhte Mobi-
lität verstärkt bzw. die Möglichkeit ihrer Eindämmung trotz verbesserter Frühwarnsyste-
me und Reaktionsmechanismen verschlechtert. Dies zeigte beispielsweise der jüngste
SARS III-Ausbruch in Frankfurt. Trotz der Isolierung zweier Passagiermaschinen am Flug-
hafen und weiträumiger Quarantänezonen konnte erst nach etlichen Tagen der Abferti-
gungsbetrieb wieder normalisiert werden. Der erst letztes Jahr für diese Fälle eingerichte-
te Quarantänebereich am Flughafen war hoffnungslos überfüllt und musste mit Notzelten
erweitert werden.



RÜCKBLICK UND AUSBLICK

Um gesundheitliche Risiken und Gefährdungspotenziale für Touristen zu minimie-
ren bzw. Vorsorgepotenziale auszuschöpfen, sind Maßnahmen auf verschiedenen
Ebenen geboten. Dazu gehören im Einzelnen folgende Ansatzpunkte (Bundesregie-
rung 2004b):

> Ausweitung bzw. Intensivierung der Durchführung von Veranstaltungen der
nationalen und internationalen tropenmedizinischen Fachszene unter Beteiligung
möglichst vieler Tourismus-Akteure. Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit von
AA, RKI und BNI, z.B. auf Tourismus-Veranstaltungen und durch Onlinebe-
ratung von Firmen und Tourismusindustrie.

> Stärkere Zusammenarbeit von Reiseveranstaltern und Reisebüros mit den zent-
ralen (staatlichen) Einrichtungen auf dem Gebiet der Krankheitskontrolle (BzgA,
RKI, BNI); intensivierte Zusammenarbeit von DRV und reisemedizinischer
Fachszene.

> Ausweitung der RKI-Aktivitäten bei den importierten Infektionskrankheiten
insbesondere im Bereich der anwendungsorientierten Forschung (z.B. gezielte
Studien zu Risikofaktoren wichtiger importierter Infektionen, zum Umfang und
zur Qualität der reisemedizinischen Vorsorge in Abhängigkeit von der Art der
Beratungsstelle, zum Prophylaxeverhalten der Reisenden) und bei der Entwick-
lung von Standards für die Gesundheitsvorsorge.

> Intensivierung der Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit zur
Unterstützung der Gesundheitssysteme und Vorsorgemaßnahmen in Entwick-
lungsländern mit hohem touristischen Aufkommen; Aufbau einer Basisversor-
gung, Unterstützung der gesundheitlichen Einrichtungen der Gastländer durch
die Regionalärzte des AA im Hinblick auf medizinische Erstversorgung, Notfall-
betreuung und Notrettung von Touristen.

RISIKOWAHRNEHMUNG UND RISIKOKOMMUNIKATION
IM TOURISMUS 3.

Die Folgen von und der Umgang mit Krisen und Risiken hängen ganz entscheidend
von ihrer Wahrnehmung sowie der öffentlichen, medial vermittelten Risikokom-
munikation ab. Im Folgenden werden die Rolle der Risikokommunikation be-
trachtet sowie die Kommunikation über Risiken und Krisen durch verschiedene
Tourismusakteure beispielhaft beleuchtet.
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RISIKOWAHRNEHMUNG 3.1

Risikowahrnehmung bezeichnet die »(...) Aufnahme und Verarbeitung von direkten
Sinneswahrnehmungen oder von Informationen in Bezug auf Risiken oder Gefahren«
(Risikokommission 2003, S. 47). Es wird in diesem Zusammenhang häufig von
einer objektiven und einer subjektiven »Risikowahrnehmung« gesprochen, wobei
sich mit dem objektiven Risikobegriff Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadens-
zahlen anhand statistisch erhobener Daten verbinden. Die subjektive Risikowahr-
nehmung bezeichnet die von Individuen subjektiv wahrgenommene Wahrschein-
lichkeit sowie potenzielle Ausmaße einer möglichen Gefahr. 

Aus der Risikoforschung weiß man, dass aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten
als risikoarm eingeschätzte Risikoquellen von der Bevölkerung häufig als sicher-
heitsgefährdend empfunden werden. So schätzten 99% der Reisenden im Jahr 2001
die Gefahr durch einen Terroranschlag zu Schaden zu kommen als hoch ein. Da-
gegen wird das Gefährdungspotenzial, das von Krankheiten ausgeht, lediglich von
einem Prozent der Reisenden als sehr gering eingeschätzt. Statistisch betrachtet, lag
das objektive Risiko, Opfer eines Terroraktes zu werden aber bei 0,000001% und
das Risiko während der Reise zu erkranken bei 4% (TU Dresden 2005, S.53).

Die unterschiedliche Einschätzung von Experten und Laien sollte dabei nicht als
Nachweis eines überlegenen Expertenwissens gesehen werden. Der Unterschied-
lichkeit von Laien- und Expertenurteilen wird man eher gerecht, wenn man sie auf
differente Kriterien zurückführt, die beide anlegen: Laien haben oftmals einen eher
weiten Risiko»begriff«, der zahlreiche Aspekte mit einschließt, wie insbesondere das
Katastrophenpotenzial oder ob man einem Risiko freiwillig oder gezwungen aus-
gesetzt ist. Dagegen spielen qualitative Aspekte bei Experten eine geringere Rolle.
Sie orientieren sich an der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts und berück-
sichtigen vor allem quantifizierbare Kriterien wie Todesfälle sowie Vermögens- und
Gesundheitsschäden. Dazu kommt, dass Experten dazu neigen, Risiko und Nutzen
gegeneinander abzuwägen (und bei erkennbarem Nutzen Risiken eher in Kauf
nehmen), während Laien sehr viel seltener eine solche Abwägung vornehmen.

Aufgrund der hohen Bedeutung der individuellen Risikoakzeptanz (bzw. -wahr-
nehmung) analysiert die psychologische Risikoanalyse die persönlichen Präferenzen
von Individuen hinsichtlich der Bereitschaft, Risiken einzugehen. Sie geht dabei
jedoch – im Gegensatz etwa zu ökonomischen Ansätzen der Risikoanalyse – nicht
von einem Konzept eines rational handelnden Akteurs aus. Deswegen wird die
intuitive Verarbeitung von Ungewissheit, die zu verzerrenden Wahrnehmungs-
mustern führen kann, analysiert.33 Schütz und Peters fassen unter Rückgriff auf den
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33 Weitere Faktoren wirken auf die Risikowahrnehmung ein, z.B. Vorerfahrungen, Alter, Geschlecht,
Bildung oder die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturkreis (Glaeßer 2001, S. 74 ff.).



Risikoforscher Peter Sandman pointiert eine zentrale Erkenntnis der Risikowahr-
nehmungsforschung zusammen: »Die Risiken, die Menschen ängstigen und
empören, sind nicht unbedingt die Risiken, an denen sie (statistisch gesehen) am
häufigsten sterben« (Schütz/Peters 2002, S. 40). 

Der bisherige Stand der Forschung deutet darauf hin, dass sich Personen gegenüber
Risiken, die sie freiwillig eingehen, die kontrollierbar oder ihnen bekannt sind, die
eher schleichende Auswirkungen haben und reparabel sind, risikofreudiger zeigen
als gegenüber unkontrollierbaren, unbekannten, plötzlich auftretenden oder irre-
parablen Risiken (Schütz/Peters 2002, S.43 f.). 

RISIKOKOMMUNIKATION UND REISEENTSCHEIDUNG 3.2

DESTINATIONSIMAGE

Dem Zielgebiet und seiner Wahrnehmung wird eine besonders wichtige Rolle bei
der Reiseentscheidung zugeschrieben. Die Wahrnehmung und Vorstellung von
einem Land bzw. einer Region wird dabei als Destinationsimage bezeichnet.34 Dieses
stellt – wenn auch nur als ein Faktor unter mehreren – eine bestimmende Orien-
tierungsgröße bei der Entscheidung über das Urlaubsziel dar. Deshalb ist das
Destinationsimage auch von erheblicher Bedeutung für das touristische Marketing
(Sönmez 1998, S. 438). 

Die Meinung über eine Region, die sich aus einer Vielzahl individueller Vorstellun-
gen, Standpunkte und Erwartungen zusammensetzt, ist Ausdruck subjektiv emp-
fundener Realität, geprägt durch Emotionen, Motive und kognitive Komponenten.
Zum Image gehört auch der Aspekt der Sicherheit, der in der Prioritätensetzung va-
riiert und abhängt u.a. vom Informationsstand und von soziodemografischen
Merkmalen der Touristen (Jossé 2004, S. 238). (Un)Sicherheit spielt offensichtlich
eine bedeutende Rolle in der Imagebildung einer Region und beeinflusst das Reise-
verhalten sowie die Wahl des Zielgebietes. Unklar ist aber, ob und wie Sicherheit
und Schutz zur Erhöhung der Attraktivität eines Zielgebietes beitragen (können)
(Fuchs/Peters 2005, S.158). 

Werden Risiken als hoch eingeschätzt, so wählen Urlaubsinteressierte oftmals ähn-
liche, aber sicherere Regionen und meiden zunächst die als unsicher empfundenen
Destinationen. Selbst nach der Buchung einer Reise können negative Informationen
die Entscheidung noch revidieren, in dem die Reise storniert wird. Ist eine »Angst-
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34 Destination ist dabei ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Teilkomponenten einschließlich
der dort erbrachten Dienstleistungen innerhalb der touristischen Wertschöpfungskette.



schwelle« überschritten, »so lassen sich Vermeidungsreaktionen weder durch
rationale Informationen noch durch emotionale Botschaften abbauen« (Schmieder
1998, S.76, zit. n. TU Dresden 2005, S.55). Man weiß aber auch, dass Urlauber
Risiken ausblenden, wenn sich ihre Entscheidung schon verfestigt hat. Letztlich ist
es den Wissenschaften aber nicht wirklich gelungen, den außerordentlich kom-
plexen Prozess der Reiseentscheidung in all seinen Einzelkomponenten zu erfassen
und nachvollziehbar zu machen. Das gilt insbesondere für den Stellenwert, den das
Risiko im Entscheidungsprozess hat. 

KOMMUNIKATION(SKANÄLE) UND ZIELKONFLIKTE

Adressat der Risikokommunikation im Tourismusbereich ist vor allem der vor einer
Buchungsentscheidung stehende Reisende. Dieser nutzt ihm öffentlich zugängliche
Informationen, die ihn in die Lage versetzen, eine Risikoabschätzung vorzunehmen.
Diese werden von unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren bereitgestellt und
über verschiedene Kanäle gesendet. Diese Prozesse sind in mehrfacher Hinsicht
selektiv (Adelphi Consult 2005, S.26). 

> Die Informationen übermittelnden gesellschaftlichen Akteursgruppen – zu nennen
sind hier Politik, (Tourismus-)Wirtschaft, Wissenschaft, Medien – informieren
jeweils aus einem spezifischen Blickwinkel über ausgewählte Risiken und zeich-
nen unterschiedliche Risikowirklichkeiten, die nicht zuletzt durch eigene Interes-
sen geprägt sind (Jäger et al. 2001; Schütz/Peters 2002). 

> Auch die Risikowahrnehmung auf Seiten der Empfänger bildet einen Filter für
die Verarbeitung der kommunizierten Information. Dabei spielen Erfahrung,
Bildung, Interesse und Einstellung des Reisenden eine wesentliche Rolle bei der
Einschätzung des möglichen Ausmaßes und der Eintrittswahrscheinlichkeit eines
Schadens.

> Der medialen Vermittlung von Risiken über Fernsehen, Hörfunk, Print- und
Onlinemedien wird vielfach eine Schlüsselrolle zugeschrieben (Ruhrmann 2001,
S.42). Selektionskriterien sind hier u.a. der Ereigniswert, die Aktualität und die
Nachrichtenkonkurrenz. Ein über Indonesien hinwegfegender Taifun z.B. wird
nach diesen Kriterien in der europäischen Berichterstattung weniger prominent
thematisiert, als ein zeitlich paralleler Terroranschlag in Madrid. 

Reiseveranstalter informieren ihre Kunden mittels Internetauftritt, Prospekten oder
direkter Beratung in Reisebüros. Da dass Hauptinteresse darin liegt, ein Produkt zu
bewerben und nicht von ihm abzuschrecken, entsteht für Veranstalter das Dilem-
ma, einerseits der Informationspflicht zu genügen, andererseits den Kunden von
einer Urlaubsreise zu überzeugen. Ihre Hauptintention dürfte mithin in der grund-
sätzlichen Aufklärung, ggf. mit der Folge möglicher Verhaltensanpassungen liegen.
Eine Warnung, die auf der Grundlage einer eigens durchgeführten Risikoabschät-
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zung erfolgt, ist hingegen von dieser Akteursgruppe kaum zu erwarten. Es ist aller-
dings durchaus ein Mindestmaß an Risikokommunikation von Seiten der Reise-
veranstalter zu erkennen. Diese verarbeitet im Wesentlichen Informationen aus der
Region, aus den Medien sowie von Seiten der Wissenschaft und der Politik. Aller-
dings wird dieses Informationsangebot teilweise selektiv genutzt, da Informationen
über Risiken und Gefahren (prinzipiell) dem grundlegenden Interesse der positiven
Bewerbung von Destinationen widersprechen (Adelphi Consult 2005, S.26f.). 

Von Seiten der staatlichen Akteure werden in der Risikokommunikation vor allem
die Funktionen der Aufklärung und der Warnung wahrgenommen. Zu nennen sind
im Wesentlichen die Informationen des Auswärtigen Amtes (AA). Sicherheitshin-
weise machen da, wo es erforderlich erscheint, auf länderspezifische Risiken für
Reisende und Deutsche im Ausland aufmerksam. Sie können je nach Einschätzung
der Sicherheitslage die Empfehlung enthalten, auf Reisen zu verzichten oder sie ein-
zuschränken. Gegebenenfalls wird vor Reisen in bestimmte Regionen eines Landes
gewarnt. Reisewarnungen werden ausgesprochen, wenn generell vor Reisen in ein
Land gewarnt werden muss (s.a. Kap. V.4.2). Dieser Risikoklassifizierung des AA
kommt innerhalb der Risikokommunikation eine erhebliche Bedeutung zu, da ihr
tendenziell eine Art »objektive Sichtweise« zugeschrieben wird. Die Veröffent-
lichung einer Reisewarnung ist eine schwierige Entscheidung (Glaeßer 2001). Sie
kann z.B. zur Folge haben, dass in Ländern, zu denen die politischen Beziehungen
ohnehin angespannt sind, bei der Veröffentlichung von Reisewarnungen der Ein-
druck entsteht, dass hier bewusst ein wirtschaftlicher Schaden in Kauf genommen
wird. Es ist aber auch anzunehmen, dass bei guten Beziehungen eher gezögert wird,
eine Warnung auszusprechen (Adelphi Consult 2005, S.27f.). Abzuwägen ist selbst-
verständlich auch, dass Stornierungen als Reaktion erheblichen wirtschaftlichen
Schaden bei den Reiseveranstaltern bewirken können.

Auch die Medien agieren nicht widerspruchsfrei. Untersuchungen zeigen, dass die
Medienaufmerksamkeit oft nicht mit der tatsächlichen Risikointensität korreliert
(Schütz/Peters 2002). Journalisten berichten zudem eher über mögliche Schadens-
ausmaße und weniger über die mitunter geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. In den
Medien wird zudem die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken weniger kontrovers
diskutiert als die Effektivität der politischen und wirtschaftlichen Risikoregulierung. 

Insgesamt stellt sich die öffentliche Risikokommunikation als ein vielschichtiges
Akteurs- und Informationsgeflecht dar, das von unterschiedlichen und wider-
sprüchlichen Zielsetzungen und Funktionen bestimmt wird (Adelphi Consult 2005,
S. 29). 
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BEFRAGUNGEN ZUM VERHÄLTNIS VON RISIKO UND REISEVERHALTEN

Spätestens nach dem 11. September 2001 hat das Sicherheitsbewusstsein eine
zentrale Bedeutung bei der Reiseentscheidung erlangt. So weist beispielsweise die
Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (F.U.R.) nach, dass die
persönliche Sicherheit bei der Auswahl des Reiseziels den wichtigsten Aspekt dar-
stellt. Untersuchungen von TNS Infratest aus dem Jahr 2004 verdeutlichen, dass für
die prinzipielle Reiseentscheidung der Deutschen die Angst vor Terroranschlägen
bislang keine wichtige Rolle gespielt hat. Bei der Auswahl des Reiseziels wird die
Sorge um mögliche Anschläge jedoch konkret. Nach dem Anschlag von Djerba im
Frühjahr 2002 gaben 54% der Befragten an, dass die Furcht vor terroristischen
Attentaten die Wahl des Reiselands beeinflusst. 2004 war dieser Aspekt bei 44%
der Bundesbürger für die Auswahl des Urlaubsortes relevant. Im Folgenden sollen
Ergebnisse ausgewählter Studien/Befragungen kurz vorgestellt werden, die die
Wahrnehmung von Sicherheit und Risiko zum Gegenstand haben (TU Dresden
2005, S.59 ff.).

ABB. 10 EINFLUSS DER TERRORGEFAHR AUF DIE REISEENTSCHEIDUNG

Quelle: F.U.R. 2003b, S. 8

Die Forschungsgemeinschaft Urlaub + Reisen (F.U.R) ist der Frage nachgegangen,
wie sich die Angst vor Terror auf die Reiseentscheidung auswirkt. Die Befragungen
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veranschaulichten, dass der Einfluss im zeitlichen Verlauf nach den Anschlägen von
New York langsam abnahm. Kommt es aber zu neuen negativen Ereignissen wie
dem Irak-Krieg 2003, so wächst der Anteil der durch die Angst vor dem Terror
wieder an (Abb. 10). 

53% der durch TNS Emnid im Auftrag von Opodo Befragten gaben als wichtigs-
tes Kriterium für ihre persönliche Reiseplanung das Reiseziel und dessen Umgebung
an, gefolgt von der Sicherheit des Ziels (19%), den Freizeit- und Aktivitätsmög-
lichkeiten vor Ort (13%) und dem Reisepreis (13%). Bei aktiver Nachfrage nach
dem Einfluss des Themas Sicherheit auf die Urlaubsplanung ändert sich jedoch das
Bild: 67% der Befragten gaben an, ihr Reiseziel sorgfältig auszuwählen und nur in
»sichere« Länder zu reisen. Weitere 32% reisen erst nach gründlicher Vorbereitung
und ausführlicher Informationssuche zu ihrem Wunschziel. Lediglich 15% haben
keinerlei Angst vor Bedrohungen am Urlaubsort und entscheiden frei über ihr Reise-
ziel (TU Dresden 2005, S. 60).

Im Juni 2004 führte TNS Emnid eine Befragung zu Urlaubsrisiken im Auftrag der
Asstel Versicherungsgruppe mit folgender Fragestellung durch: »Bei der Urlaubs-
planung müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Wenn Sie an die Sicherheit
im Urlaub denken, vor welchen ‘Urlaubsrisiken’ fürchten Sie sich persönlich am
meisten?«. Diebstahl (57%), Terroranschläge (54%) und Krankheit (51%) wurden
als »befürchtete Urlaubsrisiken« am häufigsten genannt.

In einer Umfrage der R+V-Versicherung (»Die Ängste der Deutschen«) werden seit
1991 jährlich 2.400 Bundesbürger befragt. Sie können auf einer Skala von eins (gar
keine Angst) bis sieben (sehr große Angst) ihre Befürchtungen einordnen. 2004
dominieren die wirtschaftlichen Themen. Im bundesweiten Durchschnitt ist das
»Angstniveau« leicht gesunken, im Mittelwert von 4,42 auf 4,35. Es erreicht aber
immer noch den zweithöchsten Wert seit Beginn der Studie 1991. Am stärksten geht
die Angst vor einer kriegerischen Verwicklung Deutschlands zurück. Die Furcht vor
Terroranschlägen bleibt unverändert hoch (TU Dresden 2005, S.60).

REISETYPEN

Reisende unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Reiseart sowie hinsichtlich
Flexibilität, Einkommen und Alter. Auch der Wertehintergrund, die Einstellung und
der jeweilige Lebensstil dürften dazu führen, dass Urlaubsreisende unterschiedlich
auf die Risiken reagieren und ein unterschiedliches Reiseverhalten zeigen. Im
Folgenden soll eine »Typisierung« von Reisenden unter dem Blickwinkel der Reise-
art vorgenommen werden (Adelphi Consult 2005, S.32 ff.).
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Individualreisende dürften die innerhalb der gesellschaftlichen Risikokommunika-
tion zur Verfügung gestellten Informationen dazu nutzen, eine bewusste Entschei-
dung über die Destinationsauswahl zu treffen. Diese vergleichsweise flexible Gruppe
der Reisenden wird angesichts von Naturkatastrophen und extremen Wetterereig-
nissen die Reiseplanung spontan ändern und die anvisierten Reiseaktivitäten in
einem anderen Urlaubsgebiet realisieren. Dies ist auch mit Blick auf den Trend zu-
nehmender Gewalt zu erwarten. Das Reiseziel wird nur dann längerfristig gemie-
den, wenn es zu einer Verstetigung des Auftretens terroristischer Gewalt kommt.
Formen der Gewalt, etwa im Rahmen von armutsbedingter Kleinkriminalität, be-
einflussen allenfalls das Verhalten am Zielort. In dieser Gruppe könnte sich zukünf-
tig ein ganz spezifischer Reisetyp zeigen, der bereits heute in Form des Erlebnis-
reisenden ansatzweise existiert: der »Risikoreisende«, der Krisenherde geradezu
sucht, Unsicherheiten attraktiv findet und entsprechend entlang dieser Kriterien den
Erlebniswert einer Reise definiert, um sich vom herkömmlichen Reiseverhalten ab-
zusetzen. 

Pauschalreisende sind weniger flexibel als Individualreisende. In diesem Segment
werden Reisen langfristig geplant, um möglichst günstige Buchungskonditionen
wahrnehmen zu können. Sollte aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen das
Preisniveau ansteigen, dürfte eine mögliche Reaktion die Entscheidung für inländi-
sche Reiseziele sein. Als Frühbucher für Auslandsreisen werden diese Urlauber weit-
gehend den Maßnahmen der Reiseveranstalter folgen und im Fall eines erhöhten
Risikos auf deren Alternativangebote eingehen. Im Falle terroristischer Gewalt gilt
ähnliches wie für den Individualreisenden: Punktuelle und zeitlich begrenzte Gewalt
in einem ansonsten attraktiven Gebiet führt nur zu einer kurzfristigen Reiseziel-
änderung, das Reiseverhalten entspricht schnell wieder den alten Mustern. Ist eine
Urlaubsregion jedoch langfristig vom Terror betroffen, so wird auch hier eine Ver-
haltensänderung eintreten. Das massive und kontinuierliche Auftreten von Klein-
kriminalität in einem Urlaubsort beeinflusst Pauschaltouristen sehr viel stärker als
Individualtouristen bei ihrer Reiseentscheidung.

Hinsichtlich der Mechanismen der Informationsaufnahme und -verarbeitung bei der
Reiseentscheidung dürfte in der Gruppe der Individualreisenden der Typ der »in-
formierten Anpassung« dominieren. Er will zwar so weit wie möglich an seinen
ursprünglichen Reiseplänen und -präferenzen festhalten, nimmt sich aber Zeit, eine
informierte Meinung zu den in der Zieldestination drohenden Risiken zu ent-
wickeln. Dabei ist er auch bereit, seine Pläne und sein Verhalten in notwendigem
Maße anzupassen. 

In der Gruppe der Pauschalreisenden wiederum lässt sich eher der Typ »passive An-
passung« finden. Die Vielfalt der Risikokommunikation überfordert diesen Typus,
zudem hat er eine diffuse Angst vor den drohenden Risiken. Seine ökonomische
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Situation zwingt ihn dazu, preiswerte Reiseoptionen wahrzunehmen und notfalls
den Alternativplänen der Reiseveranstalter zu folgen. Werden die diffusen Ängste
stärker, verzichtet er allerdings auch auf einen Auslandsurlaub (Adelphi Consult
2005, S.35).

In der Folge der gezeichneten »Risiko-Trends« ist eine weitere Steigerung der
Risikosensibilität zu erwarten, gleich ob bei Individualreisenden oder Pauschal-
touristen. Ein Resultat könnte eine steigende Zahl von Nichtreisenden sein. Sie
repräsentierten dann den Typ »risikoaverse Anpassung«, also Reisende, die ange-
sichts der zunehmenden Reiserisiken und der hierzu geführten Risikokommunika-
tion grundlegend ihre ursprünglich positive Einstellung zum Reisen ändern. Sie
reisen bewusst nicht und richten ihr Freizeitverhalten an anderen Präferenzen aus,
für die nicht mehr eine bestimmte Region aufgesucht werden muss (Adelphi Consult
2005, S.36). 

KRISENPRÄVENTION UND KRISENMANAGEMENT – 
DIE AKTEURE UND IHRE KONZEPTE 4.

Der Staat hat in den fortgeschrittenen Wissens- und Industriegesellschaften die
Verpflichtung, Gefahren abzuwehren und Risiken zu begrenzen. Seinen Aufgaben,
Leben und körperliche Unversehrtheit seiner Bürger zu schützen, kommt er durch
eine Vielzahl von Institutionen, Maßnahmen und Verfahren nach. Solche Strategien
der Risikoprävention und -steuerung sind vor allem in den Bereichen Technik und
Umwelt offenkundig, sie sind aber auch im Bereich des Tourismus bzw. in den
tourismusrelevanten Feldern zu finden. Vergleichbar dem öffentlichen Akteurs-
netzwerk hat die Wirtschaft ein Netz an Akteuren und Strukturen auf nationaler
und auch internationaler Ebene aufgebaut. Dieses Netzwerk und seine Funktionen
im Blick auf Risikoprävention und -management sollen im Folgenden – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit – dargestellt werden.

NATIONALE EBENE – AKTEURE DER WIRTSCHAFT 4.1

Sicherheitsmanagement in der touristischen Privatwirtschaft wird entweder einzel-
betrieblich (z.B. Beherbergungsbetriebe und Transportunternehmen) oder übergrei-
fend entlang der touristischen Leistungskette (v.a. bei Reiseveranstaltern) betrieben.
In den meisten Fällen sind zwischen- bzw. überbetriebliche Kooperation und Koor-
dination und Zusammenwirken mit öffentlichen Sicherheitseinrichtungen notwen-
dig (TU Dresden 2005, S.28).
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REISEVERANSTALTER

Anders als Reisemittler, die im Wesentlichen eine Informationspflicht gegenüber
dem Kunden haben, tragen die Reiseveranstalter die Verantwortung für die gesamte
Reisekette. Sie müssen dem Reisenden in allen Phasen der Reise ein hohes Maß an
objektiver Sicherheit bieten (Freyer/Schröder 2005, S. 111) und im Schadensfall
durch ein umfangreiches Sicherheitsmanagement den Schaden so gering wie mög-
lich halten. Die Reiseveranstalterbranche ging lange eher passiv mit dem Thema
Sicherheit um. Infolge der vermehrten Zwischenfälle in den letzten Jahren und auch
infolge des gestiegenen Sicherheitsbewusstseins der Kunden sowie der Medienbe-
richterstattung stellen sich aber immer mehr Reiseveranstalter aktiv auf Sicherheits-
fragen und Krisenfälle ein. Die großen Veranstalter haben zumeist Krisenpläne
entwickelt, und vereinzelt gibt es eigene Sicherheitsbeauftragte (TU Dresden 2005,
S.30). Im Gegensatz zu großen Unternehmen sind kleinere und mittlere Veranstal-
ter eher unzureichend auf Krisenfälle vorbereitet. Bei vielen Reiseveranstaltern exis-
tieren aufgrund früherer Erfahrungen ausgearbeitete Krisen- und Notfallpläne, die
auf den aktuellen Krisenfall angewendet werden können. Dazu haben die Reisever-
anstalter entweder spezielle »Operation Center« eingerichtet oder Sicherheitsbe-
auftragte eingesetzt, fallweise werden Experten aus anderen Gebieten (Hotel, Flug,
Agenturen) hinzugezogen (Adelphi Consult 2005, S.36 f.). 

TUI und Studiosus sind zwei Reiseveranstalter, die mit dem Thema Sicherheit offen
und aktiv umgehen (TU Dresden 2005, S.31ff.). TUI hat spezielle »Operation
Centers« eingerichtet, die rund um die Uhr besetzt sind. Sie sammeln und koordi-
nieren Informationen aus den Medien, vom Auswärtigen Amt, der Weltgesundheits-
organisation sowie von den Reiseleitungen und den Incoming-Agenturen aus den
Destinationen. Bei einem Notfall wird nach einem »Call-System« die Benachrichti-
gungskette in Gang gesetzt. Die Meldung über den Ausbruch einer Krise wird an
die Zentrale in zweifacher Form an zwei Stellen gefaxt, weil die Wahrnehmung ei-
ner Papiermeldung gesicherter ist, als die einer E-Mail. Die Mitglieder des Krisen-
Stabes müssen permanent dienstlich und privat erreichbar sein. Nachdem bei Aus-
bruch einer Krise alle Mitglieder benachrichtigt wurden, treffen sie sich vor Ort zu
einer ersten Besprechung. Wenn dies nicht möglich ist, wird per Telefon(-konferenz)
die Lage diskutiert (Dreyer et al. 2004, S.225 f.). Darüber hinaus bereitet TUI seine
Reiseleitungen in speziellen Seminaren einmal jährlich auf Krisen vor. Der Reise-
leiter wird angehalten, sich im Zielgebiet ein Krisenmanagementteam aufzubauen,
z.B. aus einem Mitarbeiter des Transportunternehmens und einem Mitarbeiter der
Hotelkette. 

Studiosus hat einen eigenen Sicherheitsmanager, der direkt der Unternehmensleitung
unterstellt ist. Seine Aufgaben sind neben der Pflege des Sicherheitsmanagement-
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systems, die Beobachtung von Krisenherden, die Erstellung und Pflege einer
zentralen Länderdatenbank, die Etablierung eines Frühwarnsystems für Krisen, die
Kapazitätsplanung für Reisen und die Kommunikation von sicherheitsrelevanten
Themen in der Öffentlichkeit (http://www.studiosus.de/ueber/sicherheit/index.php,
zuletzt abgerufen am 17.08.2005). Des Weiteren werden die zukünftigen Gäste über
Sicherheitsrisiken im Gastland informiert und erhalten beispielsweise kurz vor der
Abreise spezielle Hinweise, falls sich die Situation in der Zielregion verändert.
Studiosus ist eines der Unternehmen, welches dem Sicherheitsaspekt innerhalb des
Marketings der Zukunft einen Mehrwert beimisst. Damit reagiert Studiosus auf die
steigenden Kundenwünsche nach intensiver Information, wenn es um die Planung
und die Durchführung einer sicheren Reise geht.

Eine Recherche des TAB zu sicherheitsrelevanten Themen auf den Internetpräsen-
zen von 21 anderen Reiseveranstaltern ergab bei lediglich einem Veranstalter einen
direkten Hinweis auf einen 24-Stunden-Sicherheitsservice mit Notrufnummer. Alle
Veranstalter verfügten über Angebote von Reiseversicherungspaketen bzw. Links zu
Reiseversicherungsunternehmen. Bei fünf Veranstaltern wurden Links zu Reisehin-
weisen bzw. Länderinformationen (incl. Links zum Auswärtigen Amt) und reise-
medizinischen Hinweisen gefunden. In drei Fällen wurden nur reisemedizinische
Hinweise gegeben, viermal nur Länderinformationen. Zwei Reiseveranstalter in-
formierten über ihre technischen Sicherheitsbestimmungen. Sieben Reiseveranstal-
ter hatten keine sicherheitsrelevanten Informationen bzw. Themen auf ihrer Inter-
netpräsenz. 

KRISENMANAGEMENT

Ein idealtypisches Krisenmanagement der Reiseveranstalter umfasst in der Regel
drei Phasen: Vorbereitung, Intervention und Revision.

Die Phase der Vorbereitung umfasst: 

> Kontrolle der Leistungsträger (z.B. Transportunternehmen und Hotels)
> Informationsbeschaffung vom Auswärtigen Amt, öffentlichen Trägern, Ver-

tragspartnern und örtlichen Vertretern
> Auswertung von Informationen, Reisehinweisen, Reisewarnungen und Wetter-

daten
> Erstellung eines Krisenplanes bzw. Krisenhandbuches
> Erarbeitung eines Krisenkommunikationsplanes
> Bestimmung eines Krisenstabes
> Pflege der Beziehung zu Medien und Kontaktherstellung zu Behörden in Ziel-

und Quellgebieten
> Gezielte Ausbildung und regelmäßiges Training der Mitarbeiter besonders der

Reiseleiter und der Reisemittler
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> Gesundheits- und Sicherheitshinweise in Katalogen und im Internet (z.B. Verweis
auf reisemedizinisches Service-Telefon)

> Bereitstellung oder Zugang zu einer intakten Infrastruktur (z.B. geeignete Räum-
lichkeiten und Kommunikationsmittel)

Im Krisenfall haben die Veranstalter möglichst schnell zu handeln und den Schaden
durch Interventions-Maßnahmen zu begrenzen, wie beispielsweise:

> Informationsbündelung und -verdichtung, Risikoeinstufung
> Aktivierung der Notfallorganisation
> Steuerung und Kontrolle des Ablaufs durch den Krisenstab
> Einrichtung einer Kundendirekthilfe (z.B. Telefon-Hotline)
> Aktives Auftreten gegenüber den Medien (z.B. Abgabe einer öffentlichen Er-

klärung zur Situation im Krisengebiet)

In der Revisions-Phase werden die Krise und deren Bewältigung ausgewertet, do-
kumentiert und aufgrund der neuen Erfahrungen vorhandene Krisenhandbücher
oder -pläne überarbeitet und erweitert (TU Dresden 2005, S. 30 f.).

Die Grundlage des Krisenmanagements bildet das Krisenhandbuch. Es beinhaltet
alle Angaben zum Krisenstab, die Definition der Krisenpläne, einen Adresspool (z.B.
lokale Behörden, Hotels, Agenturen) sowie eine Informationssammlung (z.B. Hin-
weise des Auswärtigen Amtes, Leistungsträgercharakteristika). Um in der Krise
effektiv handeln zu können, sollte das Krisenhandbuch bereits in der Präventions-
phase allen Mitarbeitern ausführlich erläutert und stets aktualisiert werden. Es ist
allerdings nicht geeignet, für jede Krise alle notwendigen Bewältigungsmaßnahmen
aufzulisten. Vielmehr sollte das Krisenhandbuch einen groben Handlungsrahmen
bieten.

Der Krisenstab, als zentrales Organ des Krisenmanagements, wird vom Sicher-
heitsbeauftragten des Reiseveranstalters geleitet. Dieser definiert Sofortmaßnahmen
bei auftretenden Krisen und stimmt das Verhalten des Unternehmens gegenüber den
Medien ab. Eine genaue Aufgabenverteilung für die Teilnehmer des Krisenstabes
sollte bereits in der Vorbereitungsphase vorgenommen werden (Dreyer et al. 2001).

Die wichtigsten Informationsquellen sind Reiseleiter und Incoming- bzw. Zielge-
bietsagenturen vor Ort. Sie können die lokale Situation und die Konsequenzen für
die Reiseveranstalter am besten einschätzen. Im konkreten Krisenfall sind die Ver-
netzung und der Informationsaustausch der Reiseveranstalter mit Sicherheitsagen-
turen, wie »Crise Assist«, und dem Auswärtigen Amt essentiell. Der Deutsche Reise-
büro und Reiseveranstalter Verband (DRV) übernimmt die Rolle des Koordina-
tionszentrums solcher Netzwerke. Der DRV hat seit 2000 einen festen Sitz im
Krisenstab der Bundesregierung, der zur gegenseitigen Information und gemeinsa-
men Lösungsfindung dient. Durch den Sitz im Krisenstab erhält der DRV direkte
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Informationen von allen Stellen der Bundesregierung und ihrer Sicherheitsorgane
und profitiert gleichzeitig durch den Austausch mit Krisenstäben und Sicherheits-
agenturen anderer Länder. Die Informationen werden durch den Verband an Reise-
veranstalter, die im Zielgebiet operieren, weitergeleitet. Fließen die Informationen
auch in umgekehrter Richtung, können alle betroffenen Verbandsmitglieder und der
Krisenstab von den Vertretern der Reiseveranstalter vor Ort profitieren. Als zentrale
Krisen- bzw. Sicherheitsstelle im Tourismus hat sich der DRV allerdings noch nicht
etabliert,35 da er nur dann eingreift, wenn die gesamte Branche betroffen ist, und
nicht nur eines seiner Mitglieder (Adelphi Consult 2005, S.37 f.). 

TRANSPORTUNTERNEHMEN

Für die Sicherheit während des touristischen Transports sind die Transportunter-
nehmen verantwortlich. Für sie ergibt sich aus dem privatrechtlichen Beförde-
rungsvertrag die Pflicht, den Reisenden und sein Gepäck ohne Gefahr für dessen
Gesundheit und Leben vom Ausgangsort zum vereinbarten Zielort zu befördern.
Dazu gehören allgemeine Verkehrssicherungspflichten und die Beachtung öffentlich-
rechtlicher Schutzvorschriften. Im Folgenden konzentrieren sich die Ausführungen
auf besondere Gefahren und Risiken (TU Dresden 2005, S.33). 

Fluggesellschaften als die wichtigsten Akteure des Transports im Tourismussektor
müssen angesichts ihrer besonderen Verwundbarkeit auf Gefahrenlagen und Krisen-
szenarien außerordentlich sensibel reagieren. Zur Gefahrenabwehr und Risikovor-
sorge haben sie bestehende Sicherheitskonzepte überdacht und teilweise neue erar-
beitet. Die Sicherheitsstrategie konzentriert sich nun auf Prävention durch Maß-
nahmen wie Abgleich der gebuchten Passagiere mit einer No Fly List von Namen
terrorverdächtiger Personen, Überprüfung von Passagieren und Handgepäck auf ge-
fährliche Gegenstände, Durchleuchtung von Gepäck, Transport von Gepäck nur mit
dem dazugehörigen Fluggast sowie Übereinstimmung der Identität von Passagier
und Inhaber der Bordkarte und Besitzer des Gepäcks. Zur Abwehr von terroristi-
schen Angriffen wurden konkrete Sicherheitsmaßnahmen an Bord der Flugzeuge
ergriffen (z.B. Flugsicherheitsbegleiter, nur von innen zu öffnende Cockpittüren)
(Adelphi Consult 2005, S.41 f.). 
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35 Infolge der verstärkten öffentlichen und internen Diskussion von Sicherheitsthemen hat der
DRV auf seiner Jahrestagung 2004 das Thema Sicherheit aufgenommen und plant, ab 2005 zu-
sätzliche Gesundheitsinformationen vom Bernhard-Nocht-Institut (BNI) Hamburg über das
TIP-System (Touristik-Informations-Programm) zu übernehmen (TU Dresden 2005, S. 33).



Der Ausbruch von Epidemien oder Naturkatastrophen erfordert ggf. eine Änderung
der Flugrouten und Netzwerkverbindungen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass
Billigfluganbieter nur beschränkt reagieren können, da sie ihre Routen nicht als
Netzwerke, sondern als Punkt-zu-Punkt-Verbindungen anbieten. Für alle Gefahren-
bereiche gilt, dass die Fluggesellschaften im akuten Krisenfall die Möglichkeit
haben, Flüge zu stornieren, was allerdings ihrem wirtschaftlichen Interesse ent-
gegensteht (Adelphi Consult 2005, S. 40).

Die Deutsche Bahn AG hat eine Reihe von Vorkehrungen getroffen, um Risiken
vorzubeugen und Krisen zu begegnen. Die Maßnahmen umfassen unter anderem
Sicherheits- und Ordnungsdienste, Fahrgastkontrollen, Sicherheitsbegleitung und
Fahrzeugbewachung. Des Weiteren führt die DB gemeinsam mit dem Bundesgrenz-
schutzamt Präventionsaktionen durch und versucht, zusammen mit anderen Bahn-
unternehmen Sicherheitssysteme zu harmonisieren und sie den europäischen Sicher-
heitsstandards anzugleichen (http://www.db.de/site/bahn/de/geschaefte/fahrzeuge/
verkehrsmittelservices/sicherheit.html, zuletzt abgerufen am 17.08.2005).

HOTELLERIE

Im Hotel- und Gaststättengewerbe beschränken sich Risikoprävention und Ge-
fahrenabwehr bislang auf den Schutz von Hotelanlagen, auf Brandschutz, Hygiene
und Wachschutz; in der Regel werden diese Bereiche von Sicherheitsbeauftragten
koordiniert und verantwortet. Weitere Maßnahmen zielen auf den individuellen
Personenzutritt zur Anlage (z.B. Videoüberwachung, elektronische Schlüssel, private
Sicherheitsdienste) und auf Rückhol- und Evakuationsmaßnahmen im Fall konkre-
ter Katastrophen. Dabei setzen Hotels auf die Kooperation mit lokalen Behörden
und Sicherheitsinstitutionen. Der Schutz der Touristen und touristischer Anlagen
unterliegt jedoch Grenzen, insbesondere wenn Sicherheitsmaßnahmen in die Privat-
sphäre des Einzelnen eingreifen oder aber den Komfort und damit den Erlebniswert
der Urlaubsreise einschränken (Adelphi Consult 2005, S. 51f.).

Der Hotelverband Deutschland (IHA) als Branchenverband der deutschen Hotellerie
bietet seinen Mitgliedern u.a. Informationen und spezielle Beratung zur Verbesse-
rung der Sicherheit in den Beherbergungsbetrieben (TU Dresden 2005, S.38). Der
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) hat sein Angebot zum
Thema Sicherheit zurzeit noch auf Hygieneleitfäden beschränkt.
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NATIONALE EBENE – ÖFFENTLICHE AKTEURE 4.2

Sicherheit gilt als öffentliche Aufgabe (als »öffentliches Gut«). Insofern sind in den
meisten Ländern – wie auch in Deutschland – verschiedene öffentliche Träger für
die unterschiedlichen Sicherheitsbereiche zuständig, wie

> Gesundheit: Gesundheitsministerien, Gesundheitsämter, Tropeninstitute, Kliniken,
(niedergelassene) Ärzte, Apotheken;

> Terrorismus, Anschläge, Kriminalität: Innenministerien (Bundes- und Länder-
ebene), BGS, Polizei, Verteidigungsministerium, Bundeswehr;

> Technik, Verkehr: Verkehrsministerien und -behörden, 
> (Natur-)Katastrophen: Katastrophenschutz, Feuerwehr, THW, Umweltministe-

rien und -behörden (TU Dresden 2005, S.40).

Der tourismuspolitische Bericht der Bundesregierung zur 14./15. Wahlperiode the-
matisiert auch Sicherheitsaspekte und weist darauf hin, dass diese Branche »beson-
ders anfällig für exogene Faktoren wie Krieg, Terrorismus und Epidemien« ist.
Sicherheit sei deshalb eine der wichtigsten Rahmenbedingungen für die Tourismus-
wirtschaft nicht nur für Destinationen sondern auch für Reisewege (Bundesregie-
rung 2003, S.7 u. 14). 

OUTGOING-TOURISMUS

Für Sicherheitsbelange deutscher Bürger im Ausland ist auf Bundesebene das Aus-
wärtige Amt (AA) zuständig. Die Aufgaben des Amtes beinhalten die Erarbeitung
von außenpolitischen Analysen und Konzeptionen sowie konkrete Handlungsan-
weisungen für die deutschen Auslandsvertretungen. Das AA veröffentlicht Sicher-
heitshinweise und Reisewarnungen für touristische Destinationen und informiert
täglich über Gebiete, in denen politische Instabilitäten oder Natur- und Umweltge-
fahren drohen. Des Weiteren werden gemeinsam mit anderen Ministerien Analysen
zur Erfassung von Krisenpotenzialen erstellt, um möglichst frühzeitig krisenhafte
Entwicklungen erkennen zu können. Als Ergebnis erhalten die Auslandsvertretungen
Sicherheitsberatungen, die auch Evakuierungspläne umfassen.

Sicherheitshinweise machen im Falle von Ländern, in denen es erforderlich er-
scheint, auf länderspezifische Risiken für Reisende und Deutsche im Ausland auf-
merksam. Den Sicherheitshinweisen wird seit den Ereignissen des 11. September
2001 und dem Anstieg der terroristischen Bedrohung besondere Aufmerksamkeit
zuteil. Sie werden regelmäßig überprüft und aktualisiert. Sie können je nach Ein-
schätzung der Sicherheitslage die Empfehlung enthalten, auf Reisen zu verzichten
oder sie einzuschränken. Reisewarnungen werden ausgesprochen, wenn generell vor
Reisen in ein Land gewarnt werden muss. Deutsche, die in diesem Land leben,
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werden dann zur Ausreise aufgefordert. Reisewarnungen gelten für Staaten, in
denen Krieg oder politische Unruhen herrschen und somit der Schutz der Touristen
nicht mehr gewährleistet werden kann. Reisewarnungen sind eher selten und treten
ggf. an die Stelle des Sicherheitshinweises (TU Dresden 2005, S.43).

Für das Krisenmanagement von besonderer Bedeutung ist das Krisenreaktions-
zentrum des AA. Es stellt durch die Beamten vom Dienst eine 24-stündige Erreich-
barkeit sicher und unterrichtet die Amtsleitung über aktuelle Entwicklungen. Es ist
gleichzeitig Ansprechpartner für außerhalb der Dienstzeit anfallende Notfälle im
Ausland und betreibt die zentrale Notrufnummer des AA für Deutsche im Ausland
(030/5000–2000). Krisenfrüherkennung, -vorsorge und -bewältigung sind weitere
wichtige Tätigkeitsfelder des Krisenreaktionszentrums. Krisenhafte Entwicklungen
werden beobachtet und bei Bedarf Krisenstäbe einberufen, deren Arbeit das Krisen-
reaktionszentrum organisiert. Weiterhin koordiniert es die Zusammenarbeit mit den
anderen Ressorts und internationalen Partnern. Soweit touristische Belange betrof-
fen sind, werden Vertreter des DRV in den Krisenstab mit einbezogen (TU Dresden
2005, S.46). Beim Krisenmanagement im Auswärtigen Amt zeigen sich vor allem
Probleme der Koordination mit anderen Ressorts, betroffenen und zuständigen
Organisationen sowie den Bundesländern (TU Dresden 2005, S. 40).

BINNEN-TOURISMUS

Auf Bundesebene sind zahlreiche Ministerien mit Sicherheitsfragen im Tourismus
befasst. Für Sicherheitsfragen im Inland ist das Bundesministerium des Inneren mit
seinen nachgelagerten Behörden zuständig, auch wenn es sich nicht speziell mit
Fragen des Tourismus auseinandersetzt. Der Bereich Gesundheit ist im Bundesge-
sundheitsministerium (und seinen Behörden und Einrichtungen) sowie im Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft geregelt. Für
Fragen des Verkehrs ist das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnen
(BMVBW) mit seinen entsprechenden Einrichtungen verantwortlich. Auch dem
Referat Tourismus(-politik) im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
kommt grundsätzlich eine gewisse federführende Stellung zu, nicht jedoch in Bezug
auf Sicherheitsfragen (im Tourismus).

Auch auf Landes- und Kommunalebene ist für Sicherheitsfragen im Tourismus keine
zentrale Zuständigkeit vorgesehen; diese liegt in der Verantwortung der entspre-
chenden Ministerien und Behörden, wie z.B. dem jeweiligen Innenministerium. Bei
Katastrophen kommt das Technische Hilfswerk (THW) bei Anforderung der zu-
ständigen Behörden und als Ergänzung zu den lokalen oder regionalen Behörden
zum Einsatz. Die Organisation umfasst acht Landes- bzw. Länderverbände sowie
665 Ortsverbände (www.thw.de). Bei Naturkatastrophen, wie z.B. der Flut in Sach-
sen, konnte das THW auch der betroffenen Tourismuswirtschaft Hilfe leisten.
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Auf Kommunalebene, also in kreisfreien Städten und Landkreisen, sind die örtlichen
Stellen, wie Gesundheitsämter, Polizeidienststellen oder Feuerwehr, neben ihren
allgemeinen Aufgaben für die touristische Sicherheit im Beherbergungs- und Ver-
kehrsbereich zuständig (TU Dresden 2005, S. 52).

EXKURS: GROßVERANSTALTUNGEN – DIE FUßBALLWELTMEISTERSCHAFT 2006

Neben der Sicherheit von Auslandsreisenden ist für die deutsche Tourismuspolitik
auch die Sicherheit von Großveranstaltungen in Deutschland, wie die Fußballwelt-
meisterschaft 2006, relevant. Das Sicherheitskonzept der Olympiade 2004 in Athen
deutete dabei an, welches Ausmaß solche Sicherheitsvorkehrungen bereits heute
haben müssen.36

Die tourismuspolitische Verantwortung für die WM liegt beim BMWA, für Fragen
der Sicherheit ist das Bundesministerium des Inneren (BMI) zuständig. Unter dessen
Vorsitz finden seit Oktober 2002 regelmäßig Sicherheitskonferenzen zu WM 2006
statt. Vertreter der FIFA (Fédération Internationale de Football Association), der
UEFA (United European Football Association), des Organisationskomitees WM
2006, des Europarates, internationaler Polizei- und Justizbehörden und Polizei- und
Rechtsexperten beraten über Sicherheitsfragen und über die internationale polizei-
liche Zusammenarbeit vor und während des Turniers. Vorrangiges Ziel ist es, recht-
liche und praktische Möglichkeiten zur Verhinderung der Ein-, Aus- und Durchreise
von Straftätern und potenziellen Gefährdern (z.B. Hooligans) zu erörtern und inter-
nationale Vereinbarungen zur Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zu treffen.

Die konzeptionellen Aufgaben in Bezug auf Sicherheitsfragen für das bevorstehende
Ereignis basieren u.a. auf dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit, das sich
u.a. bei den Spielen der Bundesliga bewährt hat. Auf der Grundlage dieses Konzepts
arbeiten der  Deutsche Fußballbund, die Veranstalter und die zuständigen Stellen
von Bund, Ländern und Kommunen zusammen. Ziel ist, bei der WM den größt-
möglichen Schutz der Spieler, Schiedsrichter, Delegationen, FIFA-Partner, Medien-
vertreter, Zuschauer sowie hochrangiger Gäste vor, während und nach den Spielen
zu bieten.

Aktuell wird von einem Bund-Länder-Ausschuss ein »Nationales Sicherheitskonzept
WM 2006« in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen und inter-
nationalen Behörden sowie dem Ausrichter erstellt. Das BMI setzt dabei zunächst
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36 Die Sicherheitsmaßnahmen für die Olympischen Spiele 2004 kosteten über eine halbe Mrd.
Euro und umfassten neben der Stationierung von Überwachungsflugzeugen (AWACS), NATO-
Einsätze zu Wasser, zu Land und in der Luft, die Installation von 1.500 Überwachungskameras
sowie sichere digitale Funknetze zur Koordination der über 50.000 Sicherheitskräfte im Einsatz
(Adelphi Consult 2005, S. 55).



auf präventive Maßnahmen, Unterstützung der Partnerstaaten und auf Optimierung
des Informationsaustauschs zwischen den nationalen und internationalen Sicher-
heitsbehörden. Eine vom Bund-Länder-Ausschuss eingerichtete Projektgruppe WM
2006, deren Vorsitz das Land Nordrhein-Westfalen hat, erarbeitet ein polizeiliches
Sicherheitskonzept als Teilkonzept für das »Nationale Sicherheitskonzept WM
2006«. Der Bund wird zur WM 2006 ein nationales Informations- und Koopera-
tionszentrum, als nationale Stelle zur Sammlung und Koordination von Informa-
tionen und Analysen, einrichten. Aus den Informationen entstehen nationale Lage-
bilder, die allen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden. Testlauf für das Zentrum
soll der Confederations Cup 2005 sein.

TRANSPORT

Bei den Transportmitteln setzen verschiedene internationale und nationale Institu-
tionen Standards hinsichtlich der technischen Mindestanforderungen zur Gewähr-
leistung von Sicherheit. Die Zuständigkeiten liegen, je nach politischem System, bei
nationalen, regionalen und lokalen Aufsichtsbehörden. In Deutschland sind dies vor
allem die dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen unter- und
nachgeordneten Behörden. 

Im Folgenden (TU Dresden 2005, S.34 ff.) wird weniger auf die grundsätzlichen
und übergreifenden Sicherheitsaufgaben und -probleme im Zusammenhang mit
dem touristischen Verkehr eingegangen, sondern der Schwerpunkt liegt auch hier
bei besonderen Krisensituationen.

FLUGVERKEHR

Grundsätzliche Aspekte der Risikominderung und des Schutzes der Passagiere wer-
den zunächst in verschiedenen Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien geregelt.
Unterschieden wird dabei nach Sicherheit am Boden, sowie Sicherheit im und am
Flugzeug. 

Der Schwerpunkt der vom aktuellen tourismuspolitischen Bericht genannten Maß-
nahmen wie auch der internationalen Bemühungen der Bundesregierung liegt in der
Sicherung des Luftverkehrs. Unmittelbar nach den Anschlägen des 11. September
2001 wurde eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, wie z.B.:

> verschärfte Fluggastkontrollen,
> Einsatz speziell ausgebildeter Flugsicherheitsbegleiter des Bundesgrenzschutzes

an Bord deutscher Luftfahrzeuge,
> Koordination der Flugsicherungskontrollzentralen der Deutschen Flugsicherung

mit den Dienststellen der Luftverteidigung,
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> Verstärkung und Verriegelung der Cockpittüren in den Verkehrsflugzeugen,
> Videoüberwachung des Zugangsbereichs zum Cockpit (Adelphi Consult 2005,

S. 56).

In Deutschland ist neben den Flughafenunternehmen und Fluggesellschaften das
Luftfahrtbundesamt (LBA) für die Sicherheit im Flugverkehr zuständig. Bestimmte
Aufgaben wie Durchleuchten von Gepäck oder Durchsuchung von Personen kann
die Luftfahrtbehörde auch an geeignete Institutionen, wie Polizei oder Bundes-
grenzschutz, übertragen. Ausländische Fluggesellschaften müssen beim LBA eine
Einflug- und Verkehrserlaubnis beantragen, die Wartung der Flugzeuge untersteht
ebenfalls der Kontrolle des LBA. Eine besondere Rolle nehmen die Flughäfen ein,
wo die verschiedenen Bereiche der Flugliniensicherheit, des Betriebsschutzes (des
Flughafens) sowie die hoheitlichen Aufgaben (von BGS, Zoll und Polizei) zusam-
men kommen (TU Dresden 2005, S.34). 

BAHN- UND SCHIFFSVERKEHR

In Deutschland hat die Bahn im Vergleich zu anderen Ländern eine hohe Bedeutung
für das Reisen und wird von den Reisenden als vergleichsweise sicheres Verkehrs-
mittel eingeschätzt. Die Züge haben einen relativ hohen technischen Standard, des-
sen Einhaltung regelmäßig geprüft wird, und durch Präsenz von Sicherheitsdiensten
und Überwachungskameras wird auf Bahnhöfen die subjektive Sicherheit von
Reisenden erhöht. Die Aufsichtsbehörde ist das Eisenbahnbundesamt (EBA),
zuständig für alle Belange des Eisenbahnwesens.

Der Schiffsverkehr in Deutschland spielt unter touristischen Gesichtspunkten keine
große Rolle. Allerdings ist hier eine steigende Tendenz vor allem im Kreuzfahrtbe-
reich im Ausland zu erkennen. Schiffe (aber auch Häfen) können ebenso wie Flug-
zeuge ein Ziel von Attentaten sein, wie häufige Übergriffe auf Nilkreuzfahrten in
Ägypten oder die Entführung des Luxusliners »Achille Lauro« (1985) gezeigt haben.
Auch schwere Fährunglücke (z.B. der Untergang des Fährschiffes »Estonia« 1994)
fordern immer wieder viele Opfer. 

Zuständig u.a. für die Verkehrssicherheit der deutschen Binnen- und Hochsee-
schifffahrt ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Es legt
u.a. Sicherheitsstandards für Schiffe und deren Ausrüstung fest. Die deutschen
Sicherheitsstandards sind an den internationalen Vorgaben der International
Maritime Organization (IMO) ausgerichtet. Speziell für die Abwehr von terroris-
tischen Gefahren ist auf jedem Schiff und in jedem Unternehmen ein Gefahrenab-
wehrbeauftragter eingesetzt, dessen Aus- und Weiterbildung vom BSH geregelt wird
(www.bsh.de). 
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HOTELLERIE

Für die Sicherheit sind hier in erster Linie die Beherbergungsunternehmen selbst
verantwortlich. Die rechtliche Zuständigkeit liegt in Deutschland bei nationalen,
regionalen und lokalen Institutionen bzw. Aufsichtsbehörden (z.B. Gesundheits-
ministerien des Bundes und der Länder, regionale Gesundheitsämter). Gesetze und
Vorschriften enthalten, neben generellen baulichen Bestimmungen, Mindestanfor-
derungen zum Brandschutz, Sicherheitsmaßnahmen gegen Diebstahl, Flucht- und
Rettungswege, Gesundheit und Sanitäranlagen (TU Dresden 2005, S.38). 

Spezielle Ratgeber und Richtlinien zu Sicherheitsplänen der Hotels bieten u.a. Feuer-
wehr, Polizei und Gesundheitsämter. Auf extreme Gefahrensituationen sind die
meisten Hotels nicht eingerichtet.

INTERNATIONALE ORGANISATIONEN UND VERBÄNDE 4.3

WELTTOURISMUSORGANISATION (WORLD TOURISM ORGANIZATION,
WTO)

Die Welttourismusorganisation ist eine Organisation der Vereinten Nationen (UN).
Im Jahre 2004 waren Mitglieder aus 144 Staaten in der Organisation vertreten. 

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde zum ersten Mal in der
Geschichte der WTO ein Krisenkomitee eingesetzt. Die Einrichtung wurde zusam-
men mit der Verabschiedung der Seoul Declaration on Peace and Tourism von der
14. Generalversammlung der WTO im September 2001 in Korea beschlossen. Das
Komitee setzte sich aus 21 Repräsentanten der Mitgliedsstaaten zusammen. Ferner
wurden 15 Mitglieder bestimmt, die die im Tourismus tätigen Unternehmen und
Verbände repräsentieren. Das Komitee, das sich später in Tourism Recovery Com-
mittee umbenannte, tagte zum ersten Mal im November 2001. 

Die WTO hat sich vielfach mit Fragen der Sicherheit auseinandergesetzt und gibt
praxisorientierte Hilfen und Empfehlungen für die Tourismusbranche. Zu nennen
sind insbesondere das Handbuch »Safety and Security« (WTO 1997) sowie die
»Crisis Guidelines for the Tourism Industry« (WTO 2003). Weiterhin hat die WTO
ein »Safety and Security Network« eingerichtet, um beispielsweise Ländern, Desti-
nationen, Tourismusbeschäftigten und Konsumenten Hilfestellung im Bereich
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Sicherheit zu geben. Bei Bedarf wird durch die WTO eine Task Force für spezielle
Aufgaben einberufen (TU Dresden 2005, S.42).37

WELTGESUNDHEITSORGANISATION (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
WHO)

Die WHO fungiert seit 1948 als Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für
das internationale öffentliche Gesundheitswesen. Sie ist für alle internationalen
Gesundheitsfragen zuständig, so auch für gesundheitliche Gefahren, die durch das
Reisen entstehen können. Regelmäßig werden »Disease Outbreak News« heraus-
gegeben und aktualisiert. Zusätzlich werden auf der Website »International Travel
and Health« (www.who.int/ith) internationale Impfempfehlungen und -hinweise,
Verhaltenstipps und Hinweise für Auslandsreisende sowie gezielte Informationen zu
besonders gefährlichen Krankheiten mit Seuchengefahr veröffentlicht. Des Weiteren
gibt es Checklisten für Reisende und »Disease Maps« für bestimmte Krankheiten
wie Gelbfieber oder Cholera. Die WHO arbeitet ferner im Bereich der Lebens-
mittelsicherheit und erstellt Standards, Richtlinien und Empfehlungen, um eine
internationale Harmonisierung der Hygienestandards zu erreichen. Sie ist involviert
in die Entwicklung nationaler Infrastrukturen und Kontrollbehörden im Bereich der
Lebensmittelsicherheit und zuständig für die Ausbildung, Aufklärung und Infor-
mation von Haushalten, Konsumenten sowie Verantwortlichen in der Tourismus-
wirtschaft.

INTERNATIONALE ZIVILLUFTFAHRT-ORGANISATION (ICAO)

Die International Civil Aviation Organization (ICAO), eine Sonderorganisation der
Vereinten Nationen für die zivile Luftfahrt, sieht ihre Aufgabe u.a. darin, Leitlinien
und Programme zur Stärkung der Sicherheit zu entwickeln. Nach den Terroran-
schlägen des 11. September 2001 entwickelte die ICAO einen Aktionsplan zur
Flugsicherheit. Sie unterstützt die 188 Mitgliedsstaaten seitdem mit Security Audits
(ICAO 2004) bei der Kontrolle und Evaluation ihrer Flugsicherheitsprogramme und
-bestimmungen. Diese Audits finden unregelmäßig und überraschend statt. Die erste
Luftsicherheitsprüfung wurde im November 2002 durchgeführt, monatlich erfolgen
etwa drei bis vier Prüfungen weltweit. Die Prüfungen umfassen sowohl das natio-
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Verantwortet von den nationalen Tourismusbehörden, finden sich weiterhin sicherheitsrelevan-
te Informationen zu den Mitgliedsländern (National Tourist Safety Sheets) sowie empfohlene
Maßnahmen für die touristische Sicherheit.



nale Strategiekonzept als auch die verschiedenen Sicherheitsbereiche in Flughäfen.
Bis 2007 sollte jedes Mitgliedsland davon profitiert haben. Außerdem bietet die
ICAO Hilfe bei der Behebung der aufgezeigten Schwachstellen. Schließlich gibt die
ICAO sog. Security Manuals heraus, hat ein Netzwerk von Sicherheitstrainings-
centern errichtet und einen Aviation Security Action Plan aufgestellt. 

Überprüfungen der Sicherheitsstandards haben bislang gezeigt, dass nationale Auf-
sichtssysteme zur Kontrolle der Sicherheitsimplementierung in Flughäfen häufig
unzureichend sind. Die ICAO schlägt deshalb vor, dass nationale Regelungen von
Flughäfen und Flugverkehrsunternehmen eigene Kontrollen der Sicherheitsstan-
dards verlangen (Adelphi Consult 2005, S.57 ff.).

INTERNATIONALE SEEFAHRTSORGANISATION (IMO)

Für den Tourismus besonders relevant ist eine Richtlinie zur Sicherheit von Fahr-
gastschiffen, die an der International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS)
der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) orientiert ist (http://europa.
eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l24168a.htm, zuletzt abgerufen am 17.08.2005). Generell
unterliegen Passagierschiffe weltweit den SOLAS-Kriterien. Für die Abwehr von
äußeren Gefahren ist wiederum der so genannte »International Ship and Port Faci-
lity Security Code« (ISPS Code) von Bedeutung. Dieser stellt einen standardisierten
Handlungsrahmen zur Risikobewertung zur Verfügung und gibt Hilfestellung für
Regierungen, auf potenzielle Risiken mit entsprechenden Maßnahmen zu reagieren. 

WEITERE INTERNATIONALE ORGANISATIONEN

Auf internationaler Ebene ist, neben der ICAO, auch die Vereinigung Internationaler
Luftverkehrsgesellschaften (IATA) für Luftverkehrssicherheit zuständig. Die IATA
setzt Sicherheitsstandards und bietet Kurse und Arbeitsgruppen zu sicherheitsrele-
vanten Themen, wie luftfahrtbezogenes Risikomanagement oder Sicherheitsqua-
litätskontrolle, an. Daneben berät und informiert sie ihre Mitglieder und stellt eine
Datenbank mit Informationen, Analysen und Evaluationen zur Verfügung. Ferner
hat die IATA ein eigenes Security Committee eingerichtet und führt regelmäßig
Veranstaltungen zum Thema Sicherheit durch, auf denen u.a. die neuesten Er-
gebnisse der Arbeitsgruppen vorgestellt werden. Als Hilfe zur Umsetzung und
Optimierung von Sicherheitsmaßnahmen gewährt die IATA Zugang zum IOSA-Pro-
gramm (IATA Operational Safety Audit), einem Pendant der Security Audits der
ICAO (www.iata.org).

Auf internationaler Ebene gilt für den Bahnverkehr die Convention on Internatio-
nal Rail Transport (COTIF) der UNECE (United Nations Economic Commission
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for Europe; http://www.unece.org/trade/cotif/Welcome.html, zuletzt abgerufen am
17.08.2005). Für die Eisenbahnunternehmen ist der Internationale Eisenbahnver-
band (Union Internationale des Chemins de fer, UIC) zuständig. Dieser vermittelt
Sicherheitsstrategien zur Krisenprävention und zum Krisenmanagement und führt
eine Datenbank mit Informationen u.a. zu risk assessment und proactive safety
management (www.uic.asso.fr). 

Der Internationale Hotel- und Gaststättenverband (IH&RA) unterstützt die Ein-
führung von Sicherheitsmaßnahmen durch die WTO und die WHO, setzt sich für
eine bessere Zusammenarbeit zwischen privatem und öffentlichem Sektor ein und
arbeitet mit internationalen Einrichtungen an Programmen zur Förderung des
Sicherheitsbewusstseins (www.ih-ra.com). 

G 8 – GRUPPE DER ACHT WICHTIGSTEN INDUSTRIESTAATEN

Im Jahr 2002 erarbeitete die G 8 einen »Action Plan on Transport Security«, der
seitdem regelmäßig überarbeitet und aktualisiert wird. Der Plan zielt auf eine ver-
besserte Sicherheit des internationalen Reiseverkehrs ab. Er umfasst Projekte zur
Verbesserung der Sicherheit von Reisedokumenten (internationale Standards, Fäl-
schungssicherheit, maschinenlesbare und biometrische Ausweise), zum verstärkten
Informationsaustausch, zur Eindämmung der durch tragbare Flugabwehrsysteme
entstehenden Gefahren (MANPADS), zur Flug- und Schifffahrtssicherheit (u.a.
Durchsetzung ICAO-Standards für Cockpittüren, bewaffnete Flugsicherheitsbe-
gleiter, Dokumentenberater, Luftsicherheitskontrollen) und die Bereitschaft zur Un-
terstützung von Drittstaaten bei der Umsetzung derartiger Maßnahmen (Adelphi
Consult 2005, S. 57). 2004 wurde im Rahmen der Secure and Facilitated Interna-
tional Travel Initiative (SAFTI) ein Aktionsplan verabschiedet. 

EUROPÄISCHE UNION

Auf EU-Ebene ist vor allem der Rat der Europäischen Union mit der Erstellung von
Richtlinien und Empfehlungen, u.a. im Bereich Tourismus und Sicherheit, betraut.
Derzeit wird durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften der Ausbau
der Katastrophenschutzkapazitäten vorangetrieben, um ein rund um die Uhr ar-
beitendes Beobachtungs- und Informationszentrum für den Katastrophenschutz zu
etablieren. Dieses Zentrum wird zur zentralen Koordinierungsstelle mit Informa-
tionen über sämtliche Katastrophenschutzkapazitäten (z.B. Löschflugzeuge für
Waldbrände, Hochleistungspumpen bei Hochwasser und Überschwemmungen) der
EU-Länder. Im Katastrophenfall können Mitglieder der EU, aber auch Drittländer,
das Zentrum um Unterstützung bitten. Diese Anfrage wird dann an die anderen
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Mitglieder weitergeleitet und die entsprechenden weiteren Hilfsmaßnahmen werden
durch das Zentrum koordiniert. Bisher wurden bei verschiedenen Ereignissen, die
in ihren Auswirkungen auch den Tourismus betrafen (z.B. die Havarie des Tankers
Prestige, die Waldbrände in Portugal oder das Erdbeben in Marokko) Spezialisten
zur Verfügung gestellt (TU Dresden 2005, S. 45).

FLUGVERKEHR

Bezüglich des europäischen Flugverkehrs ist die Europäische Agentur für Flug-
sicherheit (EASA) – als Einrichtung der EU – mit spezifischen Aufgaben der Flug-
sicherheit und des Umweltschutzes betraut. Sie berät und leistet Zuarbeit bei der
Abfassung von Flugsicherheits- und Umweltschutzregeln und unterstützt die Euro-
päische Kommission bei der Überwachung. Außerdem hat sie gewisse Exekutiv-
aufgaben in Beziehung auf die Flugsicherheit (z.B. Prüfung von luftfahrttechnischen
Erzeugnissen und Organisationen auf Einhaltung von Sicherheits- und Umweltnor-
men). Die Luftsicherheit, also die Sicherheit des Luftraumes, fällt nicht in die Zu-
ständigkeit der EASA, diese obliegt den Mitgliedsstaaten (www.easa.eu.int). 

Am 19. Januar 2003 trat die »Verordnung (EG) 2320/2002 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vor-
schriften über die Sicherheit in der Zivilluftfahrt« in Kraft. Das Ziel der Verordnung
ist es, den Sicherheitsstandard auf europäischer Ebene auf hohem Niveau zu ver-
einheitlichen. Die Maßnahmen beinhalten u.a.:

> Kontrolle des Zugangs zu den Sicherheitsbereichen der Flughäfen und zu den
Flugzeugen,

> Kontrolle der Fluggäste und ihres Handgepäcks,
> Kontrolle von Fracht- und Postsendungen,
> Schulung des Bodenpersonals,
> Festlegung von Spezifikationen für die Ausrüstung zur Durchführung der obigen

Kontrollen,
> Klassifizierung der Waffen und Gegenstände, die an Bord von Flugzeugen und in

den Sicherheitsbereichen der Flughäfen verboten sind.

Die Verordnung verpflichtet zudem alle Mitgliedstaaten, ein System der Qualitäts-
sicherung sowie nationale Programme zur Luftsicherheit zu erarbeiten (Adelphi
Consult 2005, S.56).

BAHNVERKEHR

In der EU wird zukünftig die Europäische Eisenbahnagentur (European Railway
Agency, ERA) für die Sicherheit im Eisenbahnverkehr verantwortlich sein
(http://europa.eu.int/comm/transport/index-eu.html). Die Agentur wird die mit der
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Erarbeitung von gemeinsamen Lösungen im Bereich der Sicherheit beauftragten
Sachverständigengruppen anleiten und der Europäischen Kommission Beschluss-
vorlagen übermitteln, die diese nach Stellungnahme des Ausschusses der Vertreter
der Mitgliedstaaten annimmt. Außerdem wird sie neue einzelstaatliche Vorschrif-
ten prüfen und die Entwicklung der Eisenbahnsicherheit überwachen. 

SEEFAHRT

Die EU hat einen Ausschuss für die Sicherheit im Seeverkehr (COSS) (http://europa.
eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l24241.htm, zuletzt abgerufen am 17.08.2005) einge-
richtet und verschiedene Richtlinien zum Thema erlassen. Sie orientiert sich dabei
vor allem an den Richtlinien der IMO. 

HOTELLERIE

Auf europäischer Ebene befasst sich die Kommission für Verbraucherschutz und
Gesundheit (http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_de.htm) mit
Belangen der Hotel- und Gastronomieindustrie. Auch dort sind Richtlinien für mehr
Sicherheit entstanden, die sich aber eher auf Gesundheitsthemen (Lebensmittelsi-
cherheit) und »klassische« Themen wie Brandschutz beschränken. Der Europäische
Hotel- und Gastronomieverband (HOTREC) bietet keine speziellen Informationen
und Hilfen.

WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC)

Der WTTC repräsentiert den privaten Sektor der Tourismusindustrie und umfasst
u.a. die weltweit 100 größten Reiseunternehmen. Der WTTC hat als Reaktion auf
die verstärkten Forderungen nach mehr Sicherheit im Tourismus einen Travel &
Tourism Security Action Plan herausgegeben, der vier Handlungsprinzipien zu Krisen-
prävention, -management und -verarbeitung enthält (www.wttc.org/publications/
pdf/SecurityActionPlanFINAL%2004apr03mth2.pdf, zuletzt abgerufen am 17.08.
2005): 

> Zusammenarbeit und Koordination von öffentlichen und privaten Akteuren und
Sicherstellung von Kommunikation fördern,

> Handlungsfähigkeit durch verständliche Sicherheitsmaßnahmen und -pläne,
Training und regelmäßige unabhängige Untersuchungen des Sicherheitssystems
sichern,

> Terroristen keine Handlungsfreiheit ermöglichen, Beziehungen zur lokalen Be-
völkerung aufbauen,

> kontinuierlichen Wissens- und Informationsaustausch organisieren.
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EXKURS: FRÜHWARNSYSTEME 4.4

Ein Frühwarnsystem in einem übergreifenden Verständnis soll helfen, aufkommende
Gefahren frühzeitig als solche zu erkennen und Gefährdete möglichst schnell zu
informieren. Es soll dazu beitragen, rechtzeitig Gefahren abzuwenden oder zu
mildern. Vereinfacht gesagt basiert die Idee der Frühwarnung auf der Prämisse, dass
sich Phänomene nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten verhalten. Nach diesem
Model lassen sich dann Voraussagen über die Wahrscheinlichkeit des Eintretens
einer Gefahr treffen. Oft kann die Warnung in statistischer Form ausgedrückt
werden, beispielsweise als Wahrscheinlichkeit, dass sich im nächsten Jahr wieder ein
El Niño entwickelt (http://www.unisdr.org/ppew/whats-ew/more-ew.htm, zuletzt
abgerufen am 17.08.2005). Unsicherheitsfaktoren bleiben allerdings. Ein Hurrikan
kann über Nacht schwächer werden oder seinen Kurs ändern, ein Tsunami fällt
höher aus als erwartet. 

Das Prinzip der Frühwarnung ist wesentliches Element in zahlreichen Feldern der
internationalen Klima- und Umweltpolitik und der Strategien der Nachhaltigkeit.
Dies gilt auch für die International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Diese
wurde 2000 durch die Versammlung der Vereinten Nationen etabliert. Hierfür hat
die UN 2004 ein Sekretariat eingerichtet, in das wiederum seit 2004 eine Plattform
for the Promotion of Early Warning integriert ist. 

1998 wurde erstmals eine Konferenz ausschließlich zu Frühwarnung (Conference
on Early Warning, EWC) durchgeführt. Während der letzten EWC im Oktober
2003 wurden u.a. aus Forschungsergebnissen und Beobachtungen von bereits exis-
tierenden Frühwarnsystemen berichtet. Des Weiteren wurde der Yokohama Strategy
and Plan of Action for a Safer World ausgewertet. Diese so genannte Yokohama
Strategie enthält Richtlinien zur Naturkatastrophenprävention und wurde 1994 ver-
abschiedet (http://www.ewc2.org). Ein Ergebnis war die weit geteilte Erkenntnis,
dass seit 1998 erhebliche Fortschritte bei der globalen Integration von Frühwarn-
systemen in nationale Konzepte und Aktivitäten sowie die internationale Entwick-
lungspolitik nicht erzielt wurden und auch in Zukunft nur schwer erreichbar sein
werden. Zwar sind Fortschritte bei technologischen Lösungen erkennbar, fast im-
mer fehlt aber die Integration von Frühwarnsystemen in die gesellschaftlichen und
politischen Strukturen. Dies wurde zuletzt auf der World Conference on Disaster
Reduction im Januar 2005 in verschiedenen Dokumenten festgehalten.

Auf nationaler Ebene hat sich das Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge e.V.
(DKKV) zum Ziel gesetzt, die Aktivitäten deutscher Wissenschaftseinrichtungen mit
internationalen Bemühungen zur Katastrophenvorsorge zu vernetzen. Laut Ver-
einsstatuten ist es vorrangiges Ziel, auf die »nachhaltige Katastrophenvorsorge im
internationalen Verbund hinzuwirken«. Dazu gehört auch die Unterstützung beim
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Aufbau von Frühwarnsystemen. Außerdem setzt sich das DKKV für eine Förderung
des gesellschaftlichen Dialogs, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit sowie für die
Stärkung lokaler Katastrophenschutzstrukturen ein. Das DKKV arbeitet als natio-
nales Kompetenzzentrum unter dem Schirm der International Strategy for Disaster
Reduction der Vereinten Nationen (www.dkkv.org). 

TYPEN VON FRÜHWARNSYSTEMEN

NATURKATASTROPHEN

Es existieren bereits Frühwarnsysteme für Wirbelstürme, Tsunamis und Vulkan-
ausbrüche. Allerdings sind einige dieser Systeme teilweise veraltet und häufig nicht
jedem Staat zugänglich. Ein positives Beispiel ist das Tsunami-Warnsystem im
Pazifik, das bereits 1968 eingerichtet wurde und bis heute als Vorbild für andere
Tsunami-Frühwarnsysteme gilt. Es ist das weltweit einzige regionale Warnsystem.
Seismographen und Messbojen im Pazifik registrieren frühzeitig die Tsunamis aus-
lösenden Seebeben. Richtung und Geschwindigkeit der Flutwellen können so
berechnet, die Ankunftszeit der Welle bestimmt und Evakuierungsmaßnahmen ein-
geleitet werden.

Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Südostasien im Dezember 2004 hat die
deutsche Bundesregierung angeboten, ein Tsunami-Frühwarnsystem den interessier-
ten Staaten in Südostasien zur Verfügung zu stellen.38 Die deutsche Initiative ist Teil
der Hilfe, die die Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) der
UNESCO im Auftrag der UN koordinieren wird. Gemeinsam mit rund 20 natio-
nalen und internationalen Partnern entwickelten die Forscher des GeoForschungs-
Zentrums (GFZ) Potsdam eine Konzeption, die innerhalb von ein bis drei Jahren
einen wirksameren Schutz für die Bevölkerung schaffen soll. Indonesien bietet sich
aufgrund der geologischen Situation besonders für die Umsetzung eines Frühwarn-
systems an. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum seismisch aktiven Sundabogen
drohen dort auch in Zukunft Tsunamis infolge von Erdbeben. Das Tsunami-
Frühwarnsystem ist Teil eines Early-Warning-Systems, welches auch andere
Katastrophen, wie Erdbeben und Vulkanausbrüche erfassen soll. 

Das System ist offen und dezentral aufgebaut, um die Verknüpfung mit anderen und
zukünftigen Systemen zu ermöglichen. Ein Schwerpunkt der Entwicklung liegt in
der Verkürzung der Vorwarnzeiten durch die Erweiterung eines Echtzeit-Erd-
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bebenmonitoring-Systems. Auf der Basis des seismologischen Forschungsnetzes
GEOFON des GFZ soll es möglich sein, innerhalb von 13 Minuten nach dem Ereig-
nis Lagezentren, seismologische Institutionen und Medien automatisch zu warnen.
Um die Qualität der Vorhersagen zu erhöhen, sind jedoch die Vernetzung und der
Ausbau von Messstationen nötig. Für das Sensorennetzwerk werden GPS-gestützte
Bojen in Indonesischen Gewässern ausgesetzt. Die Konzeption sieht zwei Stufen vor,
von denen die erste die schnelle Realisierung eines Grundsystems (Stufe I, Maß-
nahme 1) darstellt, das auf dem vorhandenen globalen Erdbebenmonitoring-System
des GFZ aufbaut und den Kern eines operativen Frühwarnsystems bildet. Die Stufe
II sollte gleichzeitig mit Stufe I gestartet werden, ist aber für den operativen Betrieb
langfristiger anzulegen. Stufe II soll in ein bis drei Jahren realisiert werden und be-
steht aus vier parallelen Maßnahmen: 

> Einrichtung eines Warnsystems mit Schwerpunkt Erdbeben/Tsunami im Indischen
Ozean auf der Basis existierender Systeme/Technologien (u.a. Aufbau eines Echt-
zeit-Erdbebenmonitoring-Systems);

> Konzeptuntersuchung zur Systemerweiterung;
> Entwicklung neuer Technologien (z.B. GPS-basierte Meereshöhenmessungen

über Reflektometrie);
> Capacity-Building vor Ort, vom Entscheidungsträger über Experten bis hin zur

regionalen Bevölkerung.

Stufe II umfasst den Bau und Betrieb eines Multi-Satellitensystems. Dieses wäre der
Schritt zu einem global operierenden System (http://www.bmbf.de/pub/konzept_
tsunami_fruehwarn0305.pdf, zuletzt abgerufen am 17.08.2005). 

Ein weiteres Frühwarnsystem wird zurzeit in der Ägäis aufgebaut, einer Inselwelt,
deren viele noch aktive Vulkane für diese tourismusintensive Region ein großes
Sicherheitsproblem darstellt. Ein europäisches Forscherteam arbeitet hierzu an
einem Internet-basierten multimedialen Frühwarnsystem, das später auch in ande-
ren Regionen eingesetzt werden soll. »Geowarn« soll von Behörden, Forschern und
Katastrophendiensten dazu genutzt werden um gefährliche Vorgänge im Innern des
Vulkans frühzeitig zu erkennen. Die raum-zeitliche Visualisierung von Messdaten,
Vorgängen im Untergrund, Oberflächenbewegungen eines schlafenden Vulkanes ist
ein neuer Ansatz in der Überwachung von potenziell gefährlichen Vulkanen unter
Anwendung modernster wissenschaftlicher Methoden, wie satellitengestützter
Kartographie, thermische und magnetische Messungen sowie geochemische Me-
thoden (www.geowarn.ethz.ch). 
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GESUNDHEIT

Auch für den Bereich Gesundheit gibt es Frühwarnsysteme zur Früherkennung und
Vorhersage von Epidemien. Laut WHO ist ein Frühwarnsystem ein Überwachungs-
system, das Informationen über Epidemiekrankheiten sammelt und auswertet, um
im Falle einer möglichen Epidemie sofort Interventionsmaßnahmen einzuleiten. Die
WHO stärkt bereits vorhandene Frühwarn- oder Überwachungssysteme und ent-
wickelt sie auf der Basis von neuen Konzepten und Techniken weiter. Hierbei setzt
sie auf detaillierte und fundierte Berichte von Epidemiologen, die einkommende
Daten sichten und auswerten. Dabei werden die statistischen Daten nicht mehr nur
zur Ermittlung und Bestätigung von gefährlichen Krankheiten genutzt, sondern in
bestimmte Datenzellen (die durch Zeit, Ort und Art der Krankheit definiert sind)
eingeordnet, signifikante Veränderungen werden extrahiert und analysiert. Die
WHO hilft bei der Entwicklung von Indikatoren und Schwellenwerten, die definie-
ren, ab wann Interventionen notwendig sind (http://www.who.int/csr/labepidemio
logy/projects/earlywarnsystem/en/, zuletzt abgerufen am 17.08.2005).

KRISEN IN ZIELGEBIETEN

Frühwarnsysteme auf Unternehmensebene können nach operativen und strategischen
Frühwarnsystemen unterschieden werden. Die strategischen Frühwarnsysteme orien-
tieren sich an qualitativen Informationsquellen und sind grundsätzlich gesamtunter-
nehmensbezogen und langfristig ausgerichtet. Im Gegensatz dazu beziehen sich die
operativen Frühwarnsysteme auf quantitative Indikatoren, wie Kennzahlen oder
Hochrechnungen, und somit auf die kurz- und mittelfristige Erkennung bereits latent
vorhandener Risiken und Chancen (Jossé 2004; TU Dresden 2005, S. 24).

REISEVERSICHERUNGEN 5.

Reiseversicherungen sind der ökonomische und rechtliche Reflex der latenten und
manifesten Risiken des Reisens – Risiken sowohl für Veranstalter als auch für die
Reisenden. Ohne Versicherungen wäre das System des Tourismus kaum denkbar. Im
Folgenden sollen kursorisch einige Aspekte des Marktes und des Rechts der Ver-
sicherungen thematisiert werden.

DER MARKT 5.1

Gegenwärtig sind nur 42% der deutschen (Urlaubs-)Reisenden versichert. Somit
stellen der Markt für nichtorganisierte Reisen und der Geschäftsreisemarkt noch
nicht vollständig erschlossene Potenziale für die Versicherungsgesellschaften dar.
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Der Reiseversicherungsmarkt wird gegenwärtig von drei großen Gesellschaften do-
miniert (Die Europäische Reiseversicherung AG, Elvia und Hanse Merkur). Zuneh-
mend versuchen jedoch auch Versicherungsgesellschaften, die allgemeine Kranken-
versicherungen anbieten, ihr Portfolio um Reisekrankenversicherungen zu erweitern
(TU Dresden 2005, S. 61f.).

PRODUKTE UND LEISTUNGEN

Auch Reiseveranstalter müssen sich versichern. Hierbei spielen v.a. die Insolvenz-
versicherung und die Reiseveranstalterhaftpflichtversicherung eine wichtige Rolle.
Jeder Reiseveranstalter muss bei Abschluss eines Vertrages dem Kunden einen
Insolvenzversicherungsschein zukommen lassen. Nach § 651k BGB hat der Reise-
veranstalter eine Rückerstattungspflicht bei Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs.
Der gezahlte Reisepreis muss erstattet werden können, soweit Reiseleistungen aus-
fallen bzw. für alle Aufwendungen, die dem Reisenden durch Insolvenz des Unter-
nehmens entstehen. Eine Reiseveranstalterhaftpflichtversicherung übernimmt
Schäden des Reisenden, sofern diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig bzw.
durch einen Leistungsträger (z.B. Hotel, Transportunternehmen) des Reiseveran-
stalters entstanden sind, und es keine Körperschäden sind. 

Die wichtigsten Versicherungen für Reisende sind (TU Dresden 2005, S.62ff.):

> Reisekrankenversicherungen: Falls der Urlauber im Ausland medizinisch versorgt
werden muss und die gesetzliche Krankenversicherung nicht greift, übernimmt
diese Versicherung anfallende Kosten. Bestandteile sind u.a. ärztliche Behand-
lungen bei akuten Erkrankungen und Unfällen, stationäre Heilbehandlungen,
schmerzstillende Zahnbehandlungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, not-
wendiger Krankenrücktransport, Überführungskosten bei Tod einer versicherten
Person.

> Reiserücktrittskostenversicherung: Wenn der Reisende eine gebuchte Reise – aus
einem wichtigen und unvorhersehbaren Grund39 – nicht wie geplant antreten
kann, übernimmt die Versicherungsgesellschaft die anfallenden Stornogebühren
des Reiseveranstalters. Zusätzlich können auch die Kosten bei einer vorzeitigen
Abreise, im Rahmen einer sog. »Ersatzreise- oder Reiseabbruchversicherung«,
übernommen werden.

> Reisegepäckversicherung: Bei Eintritt eines finanziellen Schadens durch Verlust,
Beschädigung oder Zerstörung des Reisegepäcks werden die Kosten bis zum Zeit-
wert bzw. der vereinbarten Versicherungssumme bezahlt. 
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> Reisehaftpflichtversicherung: Bei Reisen bis zu zwölf Monaten ist der Versiche-
rungsschutz im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung eingeschlossen. Sie
greift, wenn der Urlauber einen Dritten schädigt und dieser seinen Rechtsan-
spruch geltend macht.

> Reiseunfallversicherung: Finanzielle Entschädigung für Reisende, die aufgrund
eines schweren Unfalls dauerhaft körperlich geschädigt bleiben. Ausgenommen
sind zumeist Risikosportarten. 

> Assistance Versicherung: Gibt dem Reisenden im Schadensfall Hilfestellung vor
Ort. Die Versicherungsgesellschaft regelt u.a. Beschaffung von Informationen,
Rückreise, Krankenbesuche oder die Empfehlung eines Rechtsanwaltes.

ABB. 11 WIE SICHERN SIE SICH PERSÖNLICH GEGEN EVENTUELLE REISE-RISIKEN AB?

Quelle: Elvia 2004, S. 10
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Bei den Pauschalreisenden dominieren die Reiserücktrittskostenversicherung
(76,7 %) und die Reisekrankenversicherung (74,5%). Individualreisende legen be-
sonderen Wert auf eine Reisekrankenversicherung (69,1%) und den Autoschutz-
brief (66,2%) (Abb. 11).

MARKTPERSPEKTIVEN

Die Versicherungswirtschaft hat in Folge der Terroranschläge vom 11. September
2001 neue Versicherungsprodukte entwickelt, um extreme Risiken abzusichern und
das Haftungsrisiko zu beschränken. So wollen beispielsweise die deutschen Sach-
versicherer zukünftig oberhalb einer Gesamtversicherungssumme von 25 Mio. Euro
Schäden durch Terrorismus nicht mehr erstatten bzw. versichern. Um der deutschen
Industrie einen ausreichenden Versicherungsschutz zu ermöglichen, wurde im
Herbst 2002 die »Extremus Versicherungs AG« gegründet, die einen Deckungs-
schutz von bis zu 1,5 Mrd. Euro je Einzelrisiko vorsieht (Adelphi Consult 2005,
S. 48). 

Welche Aktivitäten und Perspektiven entwickelten seither die Reiseversicherer?
Offensichtlich spielen analoge Versicherungsprodukte (wie die o.g.) in den Über-
legungen der deutschen Reiseversicherer keine sonderlich große Rolle. Weder haben
die Anbieter mit gänzlich anderen Versicherungen oder Versicherungspaketen den
Kunden umworben, noch ist seitens der Nachfrager ein stark veränderter Bedarf zu
erkennen. Einzelne Reiseversicherer setzen vor allem auf eine bessere Kommunika-
tion und Aufklärung, Vernetzung und Transparenz von Risikowarnungen und die
Sicherstellung einer unabhängigen Bewertung von Risiken. Für einzelne Risiko-
gruppen, vor allem Geschäftsreisende, werden jedoch die Versicherungsleistungen
im Vorfeld von Schäden erweitert. Die Europäische Reiseversicherung stellt ihren
Geschäftskunden ein modulares Informationssystem zur Verfügung, das Geschäfts-
reisende vor und während der Reise nutzen können. Über das Voyager Information
Portal ihrer dänischen Tochter haben Reisende die Möglichkeit, aktuelle Risiko-
meldungen über ihre Ziel- und Reiseorte abzurufen. Diese Meldungen unterschei-
den sich von anderen Quellen (Informationsportal des Frankfurter Flughafens oder
Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes) in zweierlei Hinsicht. So werden Mel-
dungen (über Risiken) von spezialisierten Risk-Consultants bewertet, die über um-
fangreiche regionale und lokale Kenntnisse verfügen. Zudem erfolgt auch eine
Risikobewertung für solche Staaten, für die aus politischen Gründen generell bzw.
nur in Ausnahmefällen Reisewarnungen ausgesprochen werden (Adelphi Consult
2005, S. 49). 
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TRENDS UND HERAUSFORDERUNGEN 5.2

Die Beitragseinnahmen der Versicherungsgesellschaften sind direkt abhängig von
aktuellen Geschehnissen in der Tourismusbranche. Beispielsweise wirkt sich der
Trend zu kürzeren und billigeren Reisen auf den Reiseversicherungsmarkt aus.
Wenn weniger gereist wird, werden auch weniger Versicherungen abgeschlossen.
Der Trend zum preiswerten Reisen bedeutet für die Versicherungsgesellschaften,
dass die Prämien eines Versicherungsvertrages geringer ausfallen, da die Prämien für
eine Reiserücktrittsversicherung an den Reisepreis gekoppelt sind (von Dörnberg
2004, S.160).

Zurzeit ist der Markt für Pauschalreisen ausgeschöpft; hier werden ca. 45% des
Umsatzes einer Versicherungsgesellschaft erzielt. Dagegen verspricht sowohl der
Markt für nichtorganisierte Reisen als auch der Geschäftsreisemarkt durch wach-
sendes Sicherheitsbewusstsein der Reisenden noch Zuwächse: Während in Deutsch-
land lediglich ca. 42% eine Versicherung abschließen, sind es in Skandinavien bis
zu 80% der Reisenden (http://www.europaeische.at). Ziel der deutschen Versiche-
rungsgesellschaften ist es, den Anteil derer, die eine Reiseversicherung abschließen,
zu verdoppeln. Ein weiterer Schritt, das Marktpotenzial besser auszuschöpfen, ist,
vorhandene Märkte besser bzw. Märkte neu zu erschließen, z.B. über eine intensi-
vere Nutzung der Vertriebswege Internet, Call Center und Printmedien. Der klassi-
sche Vertrieb von Reiseversicherungen erfolgt aber immer noch über das Reisebüro.
Reisebüros bieten Reiseversicherungen allerdings nach wie vor nicht so an, wie es
sich die Versicherer wünschen. Die zunehmende Buchung von Reiseversicherungen
über das Internet zeigt, dass Nachfrage da ist, entsprechende Produkte in Reisebüros
aber unzureichend angeboten werden. Neue oder verbesserte Erschließung von
Märkten betrifft gegenwärtig v.a. Kreuzfahrten, Busreisen und Reisen innerhalb von
Deutschland (von Dörnberg 2004, S. 160ff.).

Zukünftig könnte die Reiseversicherungswirtschaft von dem verstärkten Kunden-
wunsch nach einem »Rundum-Sorglos-Paket« profitieren. Denn so wie beispiels-
weise ein allmähliches Umdenken bei der privaten Gesundheitsvorsorge in Deutsch-
land konstatiert werden kann, ist auch für Reisen eine verstärkte private Vorsorge
zu erwarten.40 Entsprechende Produkte müssen dazu allerdings erst marktreif
gemacht werden.
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40 Nach Angaben der Versicherungen schließt ein Kunde im Durchschnitt für ca. 30 Euro pro
Person und Reise Reiseversicherungen ab, als Gruppe bzw. Familie für ca. 50 bis 100 Euro (TU
Dresden 2005, S. 66).



RECHTLICHE ASPEKTE DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 
BEI »HÖHERER GEWALT« 6.

Eine Reisebuchung ist ein verbindlicher Vertragsabschluss zwischen Veranstalter
und Reisendem. Nach § 651j BGB haben sowohl Veranstalter als auch Reisende das
Recht, das Vertragsverhältnis zu kündigen, wenn die Reise aufgrund unvorherseh-
barer »höherer Gewalt« erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. In
diesem Falle verliert der Veranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Preis für
die Reise. Für bereits erbrachte Reiseleistungen kann er aber eine Entschädigung
verlangen. Fälle höherer Gewalt sind weder der Sphäre der Versicherung noch des
Versicherten zuzurechnen.41

Von wesentlicher Bedeutung für eine kostenfreie Kündigung einer Pauschalreise ist
zunächst das Vorliegen der höheren Gewalt. Die Definition höherer Gewalt wird
von den Gerichten unterschiedlich ausgelegt und hängt stets vom konkreten Sach-
verhalt ab. 1986 urteilte das Amtsgericht Leverkusen im Falle des Rücktritts von
einer Ägypten-Reise, dass ein Terroranschlag nicht als höhere Gewalt anzusehen sei.
Die Richter begründeten ihr Urteil damit, dass es zuvor schon mehrfach zu Terror-
anschlägen gekommen war und der Reisende deshalb bei der Buchung bewusst ein
höheres Risiko eingegangen sei. Auch das Amtsgericht Bad Homburg entschied in
einem Fall, dass vereinzelte Terroranschläge gegen Touristen nicht dazu berechtigen,
eine in das betreffende Land gebuchte Reise kostenlos zu stornieren, außer wenn
eine offizielle Reisewarnung vorliegt. In einem anderen Fall entschied allerdings das
Amtsgericht Frankfurt, dass ein Bombenattentat in einem türkischen Urlaubsort den
stornogebührenfreien Rücktritt von einer dorthin geplanten Ferienreise rechtfertige.
In einem Urteil vom Mai 2003 hält das Landgericht Frankfurt am Main die Terror-
anschläge vom 11. September 2001 für höhere Gewalt im Sinne des §651j Abs. 1
BGB. Das Gericht gab der Klage einer Touristin statt, die nach den Anschlägen eine
für die Zeit vom 11. bis 24.11.2001 nach New York gebuchte Pauschalreise gekün-
digt hatte. Das Gericht argumentierte, die Anschläge hätten zu nicht vorhersehbaren
»flächendeckenden bürgerkriegsähnlichen Zuständen« geführt, so dass eine ge-
buchte Pauschalreise nach New York wegen höherer Gewalt gekündigt werden
dürfe. Die Richter am Landgericht räumten zwar ein, dass ein einzelner Terroran-
schlag nicht zwangsläufig ein Stornierungsgrund sei. Diese Voraussetzungen seien
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41 Die Reiseversicherer schließen in ihren Versicherungsbedingungen grundsätzlich die Haftung im
Falle höherer Gewalt (unvorhersehbare »von außen« kommende Ereignisse wie Anschläge oder
Naturkatastrophen) aus. In den entsprechenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Reise-
veranstalter finden sich Formulierungen wie »Eine Haftung für Schäden, die verbunden sind mit
Krieg, Terror oder kriegsähnlichen Zuständen, lehnt der Veranstalter ab.«



aber angesichts des bis dahin nicht gekannten Ausmaßes terroristischer Gewalt für
die Anschläge vom 11. September 2001 erfüllt.42

Entscheidend könnte also zukünftig sein, ab wann gewaltförmige Ereignisse eine
solche Intensität und Ausstrahlung erreicht haben, dass sie nicht mehr dem allge-
meinen Lebensrisiko zuzurechnen sind. Heikel ist dabei die Frage, ob dies auch gel-
ten kann, wenn Krieg oder Kriegsgefahr nicht im Urlaubsland sondern in einer an-
grenzenden Region drohen oder stattfinden bzw. von dort ausstrahlen (Schmid
2004, S.147).

Ob eine Pauschalreise kostenlos storniert werden kann, hängt auch davon ab, ob
im Einzelfall die Reise durch höhere Gewalt erheblich erschwert (z.B. Erreichbar-
keit unter normalen Umständen), gefährdet (z.B. Zerstörung einer Hotelanlage
durch Verwüstungen) oder beeinträchtigt wird (z.B. Beeinträchtigung des Er-
holungswertes für den Reisenden). Muss die Pauschalreise, z.B. wegen eines
Hurrikans, vorzeitig abgebrochen werden, tragen Veranstalter und Reisende die
eventuellen Mehrkosten zu gleichen Teilen. Bei der Beurteilung der Gefährdung von
Reisenden kommt es dabei unter dem Gesichtspunkt des Reiserücktrittsrechts nicht
auf die subjektive Einschätzung des Reisenden an, sondern auf die objektive Lage
im Zielgebiet (Führich 2003, S.56). Die Berichterstattung über terroristische Akti-
vitäten in den Medien und die damit verbundene Verunsicherung für den Reisen-
den ist kein Grund für die Kündigung einer Reise. Diese offizielle, objektive Ein-
schätzung wird in der Praxis vom Auswärtigen Amt vorgenommen, auf die auch die
Reiseveranstalter verweisen. Reisewarnungen werden vom Auswärtigen Amt (AA)
aber generell nur für dauerhafte Krisenregionen wie Afghanistan, Somalia oder Irak
ausgesprochen. Allgemein wird den Informationen des AA der Stellenwert eines
starken Indizes zugesprochen – der Reiseveranstalter aber kann sich dadurch nicht
von seiner Pflicht befreien, selbst zu prüfen, ob eine Reise erheblich erschwert,
gefährdet oder beeinträchtigt ist. 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 15.10.200243 die Gefährdungsschwelle
neu definiert und damit die Messlatte für Kündigungen von Reisen wegen höherer
Gewalt herabgesetzt. Demnach besteht ein Kündigungsrecht für Reisende bereits
dann, »wenn mit dem Eintritt des schädigenden Ereignisses (z.B. Hurrikan im Ziel-
gebiet in der Karibik) mit erheblicher (und nicht erst überwiegender) Wahrschein-
lichkeit zu rechnen ist«. Bei einem Hurrikan stellte schon eine Wahrscheinlichkeit
des Eintreffens von 1:4 eine erhöhte Gefährdung der Reisenden dar und fällt nicht
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42 Amtsgericht Leverkusen, Urt. V. 13.8.1996-25 C 96/96; Amtsgericht Bad Homburg, Az. 2 C
4030/93; Amtsgericht Frankfurt am Main, Az. 32 C 4890/93-40; Urteil vom 22.05.2003, Az.:
2/24 S 239/02, NJW 2003, 2618, zitiert nach Adelphi Consult 2005, S. 47.

43 Urteil des Bundesgerichtshofes vom 15.10.2002, AZ.: X ZR 147/01 – zitiert nach Adelphi -
Consult 2005, S. 48.



mehr unter das »allgemeine Lebensrisiko«, jedenfalls dann nicht, wenn sie sich be-
reits zu einer Vorwarnung über die Gefahr im Zielgebiet konkretisiert hat. Im vor-
liegenden Fall verlangte eine Reisegruppe nach Abbruch ihrer Flugpauschalreise in
die Dominikanische Republik den gesamten Reisepreis zurück, weil die Ferienan-
lage kurz nach ihrem Eintreffen durch einen Hurrikan weitgehend zerstört wurde
und sie in einem anderen Teil des Landes provisorisch untergebracht werden
mussten. Der Gefährdungsgrad kann hierbei nicht eindeutig festgelegt werden. Der
BGH verwies darauf, dass bei Abenteuer- oder Expeditionsreisen in klimatisch be-
sonders exponierte Gebiete andere Maßstäbe angemessen seien als bei Badereisen
in gut erschlossene Urlaubsgebiete«44. Im Fall des Hurrikans in der Karibik handelte
es sich um eine Pauschalreise in einen All-Inclusive-Ferienclub, bei der nicht von ei-
ner besonderen Risikobereitschaft der Reisenden ausgegangen werden kann.

Erwähnt werden soll noch das dritte Kriterium für eine kostenfreie Kündigung: Das
Ereignis muss nicht nur erheblich, es darf auch bei Buchung nicht vorhersehbar
gewesen sein. Kannte der Reisende die Ereignisse oder waren sie ihm fahrlässig un-
bekannt, kann er sich nicht auf höhere Gewalt berufen.

RÜCKBLICK UND AUSBLICK 7.

Der Tourismus ist bereits heute in eine übergreifende gesellschaftliche Sicherheits-
struktur eingebettet. Zumeist wirken die Sicherheitssysteme im Hintergrund und
fallen kaum auf. Erst bei (größeren) Zwischenfällen rücken sie ins Bewusstsein. In
der Regel ist Sicherheit im Tourismus bislang eher ein Tabuthema. Die Tourismus-
wirtschaft behandelt Sicherheitsfragen eher defensiv, da sie fürchtet, dass ansonsten
Kunden verunsichert werden und weniger reisen. Zugleich wird »Sicherheit« als
wenig geeignet angesehen, um sich von den Mitwettbewerbern positiv abzusetzen.
Es ist aber offenkundig, dass Branchenvertreter in letzter Zeit den Sicherheitsaspekt
verstärkt in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen und Aktivitäten stellen. Letztlich
ist Sicherheit im Tourismus eine gemeinsame Aufgabe von privaten und öffentlichen
Organisationen, von privatwirtschaftlichen Unternehmen (wie insbesondere Reise-
veranstalter) über öffentlichen Sicherheitsbehörden (wie Polizei, Gesundheits-
behörden) bis zu Einrichtungen des Transportsektors (mit öffentlichen und privaten
Funktionen). Und nicht zuletzt müssen die Reisenden selbst mitwirken, um die
Sicherheitsvorschriften und -empfehlungen einzuhalten (TU Dresden 2005, S.82).
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44 Z.B. ein Urteil des OLG Karlsruhe zu einer Trekking-Tour in Kamerun – zitiert nach Adelphi
Consult 2005, S. 48.



KOOPERATION, KOORDINATION UND KOMMUNIKATION

Für den Erfolg von Prävention und Management von Krisen und Gefahren ist die
informierte Zusammenarbeit der verschiedenen touristischen Akteure von beson-
derer Bedeutung. Zu Recht hält deshalb der WTTC die Informationsvernetzung und
enge Kooperation aller Tourismusakteure für entscheidend im Umgang mit Sicher-
heitsrisiken aller Art. Sein Sicherheitsaktionsplan ist zwar durch seine Beschränkung
auf globalen Terrorismus und sein enges Spektrum an Maßnahmen defizitär, er sieht
aber für diesen ausgewählten Bereich einige sinnvolle Koordinations- und Strategie-
maßnahmen vor. Ferner zeichnet er sich dadurch aus, dass er sich gleichermaßen an
alle Glieder der touristischen Wertschöpfungskette richtet (Adelphi Consult 2005,
S. 61).

Auch national könnten branchenübergreifende Sicherheitsstrategien und aktive
Informationsvernetzung über den Krisenstab der Bundesregierung hinaus einen
Beitrag zur Sicherheit des Tourismussektors in Zukunft leisten. Transparenz und
Bereitstellung von Informationen für Reisende sind dabei für den Erfolg solcher
Strategien eine wesentliche Voraussetzung (Adelphi Consult 2005, S.60). 

Neben den jetzt schon vorhandenen öffentlichen Informationsquellen wird ver-
schiedentlich seitens der Tourismusbranche eine tourismusspezifische Informations-
bzw. Koordinationsstelle thematisiert. Allerdings stellt sich hier die Frage der
Finanzierung und auch der Unabhängigkeit. Sollte sie privatwirtschaftlich finanziert
werden, besteht die Gefahr der Abhängigkeit, auch sind Nicht-Zahler nur schwer
von der Nutzung auszuschließen. Bei der Forderung nach einer zentralen Sicher-
heits- bzw. Krisenstelle im Outgoing-Tourismus erscheint vielen der DRV als opti-
male Einrichtung. Lösungen müssten ggf. hinsichtlich der Interessenkonflikte der
Mitglieder und der Finanzierung gefunden werden. Erste Schritte, das Thema
Sicherheit offensiv anzugehen, wurden durch den DRV inzwischen unternommen
(TU Dresden 2005, S.85). 

SICHERHEIT DEUTSCHER TOURISTEN IM AUSLAND

Für Sicherheitszwischenfälle im Ausland, bei denen deutsche Touristen beteiligt
sind, hat das Auswärtige Amt ein System aufgebaut, das von der Tourismuswirt-
schaft überwiegend als gut bis sehr gut eingeschätzt wird. Kritische Hinweise sind
vor allem hinsichtlich der »Reiseinformationen bzw. -warnungen« zu hören, für die
eine verstärkte Abstimmung mit der Tourismusbranche gewünscht wird. Oftmals
werden Warnungen für das gesamte Land ausgesprochen, auch wenn nur Teile
und/oder der Tourismus nur am Rande von Problemen im Reiseland betroffen sind.
Zudem sind Klarheit und Verbindlichkeit der Aussagen – einzelnen Stimmen zufol-
ge – nicht immer für alle Länder und Situationen gleichermaßen gewährleistet. Die
Information und Betreuung der Angehörigen im Schadensfall ist ein weiteres der
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Problemfelder, bei denen Verbesserungen angezeigt sein könnten. Eine weitere Emp-
fehlung ist die Schaffung einer einheitlichen Rufnummer für den Schadensfall (TU
Dresden 2005, S.86). 

SICHERHEIT AUSLÄNDISCHER (UND DEUTSCHER) TOURISTEN IN DEUTSCHLAND

Die touristische Infrastruktur ist einerseits Teil der kritischen Infrastruktur, wie Ver-
kehrswege, -mittel und -stationen. Zum anderen gibt es unternehmensspezifische
Sicherheitsmaßnahmen (wie Beherbergungsunternehmen, Reiseveranstalter). Dar-
über hinausgehende öffentliche Sicherheitsplanungen gibt es für den Tourismus
nicht – sie werden von den öffentlichen Stellen zumeist auch nicht für notwendig
erachtet. Eine Sonderstellung nehmen große Events ein, die einen hohen touristi-
schen Anteil haben (z.B. das alljährliche Münchener Oktoberfest und die FIFA-WM
2006). 

Es stellt sich die Frage, ob bzw. wie Deutschland auf Anschläge und Katastrophen
vorbereitet ist, die speziell Touristen und Ziele der touristischen Infrastruktur träfen.

Sicherheitsprobleme entlang der touristischen Reisekette sind vielfältig, und es gibt
zahlreiche Schwachstellen für ausländische Touristen in Deutschland (Gesundheits-
probleme, Anschläge, Unfälle). Im Schadensfall kommen zudem besondere (Koor-
dinations-)Aufgaben mit internationalen Beteiligten hinzu (Botschaften, Konsulate,
Medien, Versicherungen, Reiseveranstalter usw.). Hierbei zeigen sich Sprach- und
Mentalitätsprobleme sowie besondere Ressourcenprobleme für ausländische
Geschädigte (wie Geld-, Versicherungs-, Zeitprobleme). Je nach Größe des
Schadensfalles können auch hier schnell Kapazitätsengpässe auftreten (wie Kom-
munikations- und Transportwege vom/ins Ausland, sprachkundiges Hilfspersonal).
Die Information und Betreuung der ausländischen Angehörigen bei einem Schadens-
fall in Deutschland ist ein spezielles Problemfeld, für das momentan keine aus-
reichenden Erfahrungen und Vorbeugungsmaßnahmen bestehen. Eng damit zu-
sammen hängen Probleme der Opfererkennung, die auch bereits im nationalen
Schadensfall, v.a. im Transportbereich, Schwierigkeiten bereitet (TU Dresden 2005,
S. 88).

REISERECHT

Dem Reiserecht wird überwiegend attestiert, für den Kunden ausreichend Sicher-
heiten und Möglichkeiten der Interessenwahrung zu bieten. Der Schadensersatz-
prozess um den Terroranschlag auf der tunesischen Ferieninsel Djerba gegen den
TUI-Konzern hat allerdings nicht nur die Diskussion über die Haftung von Reise-
veranstaltern neu entfacht. Es mehren sich die Stimmen, die die Einrichtung eines
Opferfonds fordern, der beispielsweise Terroropfern in Urlaubsländern – unabhän-
gig von Haftungsfragen – schnell und unbürokratisch helfen soll. Zur Schlichtung
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von juristischen Streitfällen könnte ein Ombudsmann eingesetzt werden. Bei der An-
erkennung von höherer Gewalt bzw. der Festlegung, welche Gefährdungen dem all-
gemeinen Lebensrisiko zuzuordnen sind, gibt es bisher noch viele Spielräume (TU
Dresden 2005, S.72).

EIN NEUES VERSTÄNDNIS VON RISIKO ENTWICKELN

Im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen zum einen zumeist die
großen und intensiv thematisierten Ereignisse, Krisen und Risiken mit vielen Opfern
und/oder großem Schadensausmaß. Zum anderen wurde die Risikowahrnehmung
aller Akteure der Tourismuswirtschaft lange von den sich aus dem Terrorismus
ergebenden Risiken dominiert. Im Hinblick auf verstärktes Auftreten derzeit z.T.
noch latenter Risikotrends (Naturkatastrophen, Klimawandel, Erkrankungsrisiken,
strukturelle Risiken) sollte jedoch in Zukunft ein umfassenderes Verständnis von
Sicherheit auch für den Tourismussektor an Bedeutung gewinnen. Daraus ergibt
sich, dass die bisher bestehenden engen Ansätze in weiter gefasste Sicherheitskon-
zeptionen, die auch den unterschiedlichen Risikoeigenschaften der skizzierten Be-
reiche Rechnung tragen, integriert werden müssen. 

Auch der Begriff der Prävention wird derzeit noch eng definiert im Sinne der un-
mittelbaren Gefahrenabwehr. Beispielsweise wird im Bereich der Reiseveranstalter
Prävention als verstärkter Informationsaustausch im Falle von spezifischen Terror-
warnungen oder bei einer Eskalation verstanden. Erweiterte Präventionskonzepte
könnten im Rahmen von Corporate Social Responsibility (CSR)-Konzepten für die
Tourismuswirtschaft einen erhöhten Stellenwert gewinnen, das Ziel einer offenen
Risikokommunikation muss sich aber gegen Marketing- und Standortinteressen
durchsetzen. Zwar ist es schwierig, durch Risikokommunikation positive Botschaf-
ten zu transportieren. Dies liegt vor allem daran, dass Risiken weder sicher abge-
schätzt werden können noch selbstverständlicher Bestandteil der Unternehmens-
kommunikation sind. Sollten aber verbesserte Frühwarnsysteme in der Tourismus-
wirtschaft existieren, könnte Risikokommunikation ein Alleinstellungsmerkmal
werden, das Marktchancen eröffnen bzw. verbessern kann. Statt Krisengewinnern
könnte es dann Vorreiter in Krisenprävention und Gefahrenabwehr geben, die sich
durch neue touristische Produkte und integrative Strategien zur Risikominimierung
auszeichnen und am Markt behaupten (Adelphi Consult 2005, S. 59).
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WISSENSCHAFT UND POLITIK VOR DER ZUKUNFT – 
EINE SCHLUSSBEMERKUNG VI.

Seit dem Herbst 2001 herrscht in der bis dato (fast nur) erfolgsverwöhnten Touris-
musbranche eine wechselhafte Stimmung. Terror- und Kriegsangst, wirtschaftliche
Krisen, Klimawandel und extreme Wetterereignisse wurden als Ursachen für öko-
nomische Einbrüche sowie als Unsicherheitsfaktoren für ungetrübte Urlaubs- und
Reiselust verantwortlich gemacht. Dennoch näherte sich die Reisewilligkeit der
Deutschen schon bald wieder den alten Werten. Auf eine fast paradoxe Weise hat
sich bestätigt, dass sich der Tourismus – nahezu als »evolutive Konstante« – be-
ständig in einer Umbruchs- oder Krisensituation zu befinden scheint und zugleich
ebenso konstant ein boomender Wirtschaftszweig ist. Deutlich ist aber auch ge-
worden, dass im Urlaubstourismus die Konsumenten zeitlich und räumlich in ihrem
Nachfrageverhalten und (Re)Aktionsspektrum wesentlich flexibler sind als die tou-
ristischen Dienstleister. Und so waren es vor allem die Tourismusanbieter, die von
Krisen und Turbulenzen betroffen und beeinträchtigt waren (N.I.T./PROJECT M
2003, S.11). 

Das Volumen des Tourismus, die hohen Wachstumsraten und die große Bedeutung,
die der Tourismus für die Destinationen in aller Welt besitzt, erfordern eine hoch-
gradige Fähigkeit zur Problemlösung und verlangen eine Zukunftsplanung, die auf
seriöser Grundlage beruht. Alle, die sich mit dem Tourismus und dessen Steuerung
beschäftigen, brauchen die möglichst genaue Kenntnis zentraler zukünftiger Trends
und Rahmenbedingungen als Basis für ihre Arbeit. Trotz aller methodischen und
erkenntnistheoretischen Grenzen ist der Blick in die Zukunft unumgänglich.

Da das Gesamtsystem Tourismus äußerst komplex und zudem mit vielfältigen sozio-
ökonomischen Strukturen verflochten ist (Steinecke/Quack 2004, S. 9, s.a. Becker
et al. 2004), sollte man schnell postulierten Trends mit Vorsicht begegnen. Wer aus
diesem komplexen Feld ein einzelnes Thema herausgreift, lässt zwangsläufig andere
wesentliche Einflüsse außer Acht. Ist schon die Erfassung und Gewichtung einzel-
ner Einflussfaktoren des Reiseverhaltens kaum möglich, so gilt dies erst recht für
das sich aus einer Vielzahl interdependenter Faktoren ergebende Gesamtbild und in
besonderem Maße für dessen zukünftige Entwicklung. Allerdings bedeutet dies
nicht, dass Trends zu identifizieren und ihre mögliche Entwicklung und Auswir-
kungen begründet zu beschreiben, nicht möglich oder nicht hilfreich seien. Eine
Trendanalyse oder auch andere Ansätze, die aus heutiger Perspektive Rahmenbe-
dingungen für und Entwicklungen im Tourismus weiterdenken sowie plausible Be-
gründungen entwickeln, können für die Entscheidungsträger eine wertvolle Orien-
tierung sein (N.I.T./PROJECT M 2005, S.13).

175



Der Versuch, über zukünftige Entwicklungen und Veränderungen im Tourismus gut
begründete Aussagen zu machen, hat also eine Vielzahl von sich beeinflussenden
Aspekten zu berücksichtigen. Hiervon ist zudem eine ganze Reihe zunächst außer-
halb des Systems Tourismus verortet, wie z.B. einerseits absehbaren demografischen
Veränderungen oder die schwer(er) vorherzusagenden Ereignisse, wie z.B. terroris-
tische Aktivitäten oder Naturkatastrophen, aber auch wirtschaftliche Struktur- und
Konjunkturentwicklungen. Der Prozess des Wandels kann aber auch im Tourismus
selbst seinen Ausgangspunkt nehmen, durch Anbieter und Mittler (z.B. Angebots-
strategien, Kapazitätsplanungen) oder durch den Urlaubsreisenden (z.B. Werte-
wandel, Motivänderungen). Inwieweit dabei der Produzenten- oder der Konsumen-
tenseite eine ursächliche Rolle zukommt, ist selten zu klären (N.I.T./PROJECT M
2003, S.13). 

Zieht man eine Summe aus den zahlreichen Analysen zur Zukunft des Tourismus
(Steinecke/Quack 2004), kann erwartet werden, dass grundlegende Änderungen im
touristischen Verhalten kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten sind, weil der
Tourismus international und national ein reifer Markt geworden ist und ohne große
Einbrüche und Reibungen funktioniert. So ist auch das Urlaubsverhalten der Deut-
schen prinzipiell weitgehend habitualisiert, und das Reisen scheint eine Art Grund-
bedürfnis mit hoher Priorität zu sein, dessen Befriedigung nur äußerst ungern ein-
geschränkt wird. Schließlich hat sich – zumal in den letzten Jahren – die Nachfrage
gegenüber widrigen Rahmenbedingungen als recht robust erwiesen: Der Anteil der
regelmäßig Reisenden nimmt seit über 30 Jahren kontinuierlich zu (F.U.R. 2004a
u. b). Insgesamt kann man deshalb von einer weiteren stabilen Entwicklung bei den
Urlaubsreisen ausgehen – wobei kurzfristige oder sektorale Einbrüche nicht ausge-
schlossen sind. 

Gleichwohl sind Wandlungen der Rahmenbedingungen und Strukturen des Touris-
mus zu erwarten, die seine Zukunft maßgeblich mit gestalten und über Gewinner
und Verlierer sowie die zukünftigen Wachstumssegmente mit entscheiden werden.
Einige wesentliche Elemente bezüglich der erörterten möglichen Zukünfte sollen im
Folgenden punktuell aufgegriffen und perspektivisch mit einigen exemplarischen
Forschungsdesideraten verknüpft werden. Letztere ergänzen die in den Kapiteln III,
IV und V erfolgten Hinweise auf Informationsbedarf und Handlungsfelder.

SOZIALSTRUKTURELLER WANDEL DER GESELLSCHAFT

Für das System des Tourismus überaus bedeutsam ist der sozialstrukturelle Wandel
der Gesellschaft, insbesondere die demografische Alterung. Veränderungen in der
Größe und im Altersaufbau der Bevölkerung lassen sich – unter aus heutiger Sicht
realistischen Annahmen – relativ genau antizipieren: Fast noch deutlicher als in an-
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deren Industrieländern wird in Deutschland die Alterspyramide regelrecht auf den
Kopf gestellt, da auf absehbare Zeit die Geburtenhäufigkeit auf konstant sehr nied-
rigem Niveau bleiben, die Lebenserwartung weiter zunehmen und die Zuwanderung
nicht für einen adäquaten Ausgleich des Bevölkerungssaldos sorgen wird. Die deut-
sche Bevölkerung wird mittel- bis langfristig schrumpfen, v.a. aber wird sie altern;
dieser Prozess ist irreversibel. Spätestens Mitte des Jahrhunderts werden über 50%
der Menschen in Deutschland der Altersgruppe der Über-60-Jährigen angehören. 

Die beschriebene demografische Alterung (Kap. III) hat Konsequenzen insbesonde-
re für die sozialen Sicherungssysteme. Durch entsprechend veränderte Finanzierung
der Sozial- und Gesundheitssysteme zu Lasten der privaten Haushalte, durch hohe
private und gesellschaftliche Kosten einer alternden Bevölkerung in Verbindung mit
einer vermutlich insgesamt zunehmenden Arbeitszeitlast deutet sich eine Struktur-
veränderung an, die u.a. mit einer zunehmenden Polarisierung der Bevölkerung ein-
hergeht: weniger Familien, viele Senioren, Menschen mit relativ hohem Vermögen
aber wenig Freizeit, Menschen mit geringem Einkommen und eher viel Freizeit. 

INFORMATIONS- UND FORSCHUNGSBEDARF

Strukturveränderungen wie die genannten werden die touristische Entwicklung der
nächsten Jahrzehnte maßgeblich beeinflussen: Es kommt insbesondere zu qualita-
tiven Veränderungen des touristischen Nachfragepotenzials durch ältere Menschen.
Um die Zielgruppe der Senioren mit Marketing-Strategien erfolgreich ansprechen
zu können, sind allerdings gründliche Kenntnisse über deren Bedürfnisse, Wünsche
und Ansprüche erforderlich, so dass die Tourismusmärkte mit differenzierten und
auch individuelleren Angeboten reagieren können. Hierfür ist beispielsweise die
Beantwortung der Frage zentral, wann und wie sich die Reisegewohnheiten und
Reiseerfahrungen der heutigen jüngeren und mittleren Altersgruppen (die Unter-60-
Jährigen) in Zukunft auf deren Reiseverhalten als Über-60-Jährige (Reiseintensität,
Reiseziele) auswirken werden. Werden auch zukünftig ältere Personen tendenziell
eher (oder wieder) innerhalb Deutschlands verreisen, so wie es viele der heutigen
älteren Senioren tun, oder werden sie verstärkt die neuen osteuropäischen Destina-
tionen (oder gar Fernreisen) in den Blick nehmen (z.B. Gesundheits- u. Bädertouris-
mus)? Wie wird man Unterschieden im Reiseverhalten der Jungsenioren im Ver-
gleich zu den Hochbetagten gerecht?

Eine wichtige Aufgabe der Tourismusforschung sollte es daher sein, Unsicherheiten
beim Blick in die Zukunft möglichst zu minimieren, indem mit Hilfe interdiszi-
plinärer Ansätze der demografische Wandel periodisch – unter Berücksichtigung
touristischer Aspekte, wie z.B. die Entwicklung der Reisemotive und des Reisever-
haltens in verschiedenen Altersgruppen – beobachtet und analysiert wird. Durch ein
solches Monitoring, das Szenarien zukünftiger Vermögensbildung und Einkom-
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mensentwicklung einschließt, könnten soziodemografische Entwicklungen recht-
zeitig erkannt und eine verbesserte Informationsgrundlage für die anstehenden Her-
ausforderungen gegeben werden (Universität Trier 2004b, S.108).

EUROPÄISIERUNG DES REISEVERKEHRS

Erst in Ansätzen werden die Auswirkungen der EU-Erweiterung auf allen Ebenen
thematisiert und wissenschaftlich analysiert. Hier besteht zunehmend Klärungsbe-
darf, sowohl für die Anbieter in der Tourismusbranche als auch für politische Ent-
scheidungsträger. Erste Einschätzungen lassen sich jedoch auf der Grundlage aktu-
eller Kennzahlen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Reiseströme treffen. Die
Mehrzahl der Diagnosen und Analysen lassen sich zu einer doppelten Prognose zu-
spitzen: mehr Konkurrenz aber auch mehr Wachstum.

INFORMATIONS- UND FORSCHUNGSBEDARF

Etliche Autoren gehen von der Globalisierung des Wettbewerbs als größte Heraus-
forderung für die Bewältigung der touristischen Zukunft aus: Die Globalisierung
führt zu einer Verschärfung des internationalen Wettbewerbs bei Anbietern, Pro-
dukten und Dienstleistungen. Destinationen stehen weltweit miteinander in Kon-
kurrenz, und zugleich bieten sich den Tourismusunternehmen Chancen, neue Märk-
te zu erschließen (Smeral 2003). Vielen Untersuchungen und Vorhersagen zufolge
soll Deutschland im europäischen Vergleich in den nächsten Jahren im Incoming-
Tourismus von der Internationalisierung des Tourismus profitieren. Weniger klar ist
jedoch, ob dies eher vor dem Hintergrund der Globalisierung oder doch eher im
Kontext einer stärkeren Europäisierung der Tourismusmärkte geschehen wird.
Manche Analysen kommen beispielsweise zu der Erkenntnis, dass eine wirklich
globale Konzentration derzeit nicht absehbar ist, wohl aber eine deutliche Tendenz
zur Integration auf Anbieterseite im europäischen Raum. Verbunden wird dies mit
der Forderung, Wissen zu generieren und dazu zu nutzen, »die auf europäischer
Ebene anvisierten Ziele (politisch, wirtschaftlich, sozial, ökologisch) effizienter und
effektiver zu erreichen (z.B. […] keinen hemmungslosen Kapazitätsausbau für wahr-
scheinlich nicht nachgefragte Angebote zu unterstützen). Zugleich ist die derzeit
sichtbare Tendenz einer Europäisierung der Reiseströme zwar bekannt, aber nicht
bewertet« (N.I.T./PROJECT M 2003, S. 165). Hier gäbe es Bedarf an Daten und
Kriterien sowohl für die Tourismusbranche als auch für politische Entscheidungs-
träger – eine Aufgabe, der sich auch die Tourismusforschung stellen sollte.

Eine gezielte Unterstützung des Reiseverkehrs nach Deutschland ist ein legitimes
politisches Ziel (Bundesregierung 2003, S. 54ff.). Gerade in Erwartung einer Inten-
sivierung des Reiseaufkommens durch die EU-Erweiterung könnte im Dialog
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zwischen Politik und Wissenschaft die (nicht neue) Frage erörtert werden, ob dieses
Bemühen volkswirtschaftlich sinnvoll ist, wie dieses Ziel erreicht werden könnte
und ob überhaupt eine Beeinflussung der Reiseentscheidung bei Reisewilligen zu-
gunsten der »Destination Deutschland« in größerem Stil möglich wäre. 

Ferner ist generell nach wie vor über die Strukturen und vor allem Wirkungen von
Tourismusförderung zu wenig bekannt. Zwar verfügen EU, Bund und Länder über
eigene Förderprogramme zur Verbesserung von Infrastrukturen und touristischen
Vermarktungsbedingungen, über die konkrete Wirkung dieser Instrumente weiß
man wenig. Plausibel erscheint deshalb die Forderung nach einer zumindest an-
satzweisen Bewertung der Förderkulisse, »um allen politischen Ebenen, auch vor
dem Hintergrund der EU-Erweiterung, Kennziffern an die Hand zu geben«
(N.I.T./PROJECT M 2003, S.165).

SICHERES REISEN

Der Zusammenhang von Terrorismus und Tourismus ist mittlerweile unübersehbar
und hängt oftmals wie ein Damoklesschwert über den touristischen Märkten.
Weiterhin richtet sich seit dem Jahreswechsel 2004/2005 der Blick auf Naturka-
tastrophen mit verheerenden Auswirkungen in hoch frequentierten touristischen
Destinationen. Schließlich wird immer deutlicher, dass der weltweite Tourismus im
Schatten zunehmender anthropogener globaler Umwelt- und Klimaprobleme statt-
findet. 

Wohl nicht unbegründet ist die Annahme, dass neue Sicherheitsrisiken und an-
dauernde Krisen ein noch größeres Ausmaß annehmen werden: strukturelle Fried-
losigkeit im globalen Maßstab, Epidemien in dichterer Frequenz, extreme Wetter-
ereignisse, die weltweit immer häufiger zum »normalen Wetterzyklus« – bei zu-
nehmendem Schadensausmaß – gehören. Konsequenzen könnten eine höhere Ziel-
gebietsvolatilität und neue Formen von globaler Konkurrenz sein, umso mehr, als
heute bei fast allen touristischen Zielgruppen ein größeres Sicherheitsbedürfnis
erkennbar ist. Hier sehen sich die touristischen Destinationen und Anbieter vor die
Aufgabe gestellt, diese Nachfragesensibilität stärker als bisher planerisch zu anti-
zipieren.

INFORMATIONS- UND FORSCHUNGSBEDARF

Die Risikowahrnehmung aller Akteure des Tourismus wird bisher zumeist von
Terror- und Gewaltakten dominiert, doch zukünftig könnte durch das verstärkte
Auftreten weiterer oder noch latenter Risikotrends ein umfassenderes Verständnis
von Sicherheit an Bedeutung gewinnen, und die Risikokommunikation wird viel-
fältigere bzw. neue Funktionen übernehmen. Hierbei sollte – unter dem Gesichts-
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punkt der Risikovorsorge und eines bewussten Umgangs mit Risiken – die auf-
klärende Funktion an Bedeutung gewinnen. Dies betrifft sowohl Reisehinweise und
Reisewarnungen durch öffentliche Stellen, Verbrauchernetzwerke, Reiseratgeber als
auch die direkte Beratung von Reisewilligen und Touristen vor Ort und Informa-
tionsdienstleistungen der Reiseveranstalter und Reiseversicherungen. 

Der Stellenwert einer solchen Risikokommunikation müsste in der Branche aller-
dings noch ganz entscheidend wachsen. Bislang hat die Vermittlung von positiven
Aspekten und Informationen – z.B. mehr Sicherheit als Zugewinn für Reisende und
nicht als Einschränkung – durch Risikokommunikation kaum stattgefunden.
Hauptgrund ist die Befürchtung, dass ein zu offener Umgang damit zu einer »Ver-
unsicherung« der Kunden und folglich zu Buchungsrückgängen führen würde. Von
der Sicherheits- und Krisenforschung wird hingegen ein proaktiver und offener Um-
gang mit der Thematik empfohlen, da dies auch Vertrauen schaffen kann – zumal
i.d.R. die objektiven Risiken im Tourismus weitaus geringer sind als sie sich im sub-
jektiven Sicherheitsempfinden der Reisenden darstellen. Ein verbesserter Dialog zwi-
schen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur »Risikokommunikation im Touris-
mus« könnte zu einem gemeinsamen Bewusstsein von der Bedeutung dieses Themas
führen. Auch könnte gezeigt werden, ob und wie Sicherheit ein Qualitätsmerkmal
und ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte, dass Marktchancen verbessert oder
eröffnet. Da verbesserte Frühwarnsysteme in der Tourismuswirtschaft und ihre
systematische Erweiterung und Nutzung hierfür eine wichtige Voraussetzung wäre,
sollte auch diese Thematik verstärkt erforscht werden (Adelphi Consult 2005,
S. 61 f.). 

Ein weiterer Aspekt der Gesamtthematik bezieht sich auf die Frage, ob Deutschland
ausreichend auf Anschläge und Katastrophen vorbereitet ist, die speziell Touristen
und Ziele der touristischen Infrastruktur betreffen. Trotz des erreichten Standards
von Sicherheit dürften nicht alle Sicherheitsaufgaben optimal gelöst sein und könn-
ten Kapazitätsprobleme in der Schadensbewältigung sowie bei der Versorgung der
Geschädigten auftreten (Medikamente, ABC-Schutz, Krankenhauskapazitäten, IT-
Probleme). Auch ist die Information und Betreuung der ausländischen Gäste und
Angehörigen bei einem Schadensfall in Deutschland ein spezielles Problemfeld, für
das momentan keine ausreichenden Erfahrungen und Vorbeugungsmaßnahmen
bestehen. Als Beitrag zur übergeordneten Problematik der Prävention und Bewäl-
tigung von Katastrophen könnte es sinnvoll sein, den Tourismus als spezifischen
»Katastrophentyp« zu untersuchen. Er ist ein Querschnittsbereich, bei dem sich
Schwachstellen in der Koordination der verschiedenen Sicherheitsbereiche und der
-ebenen (infolge der föderalistischen Struktur) zeigen können. Die Entwicklung ent-
sprechender tourismusspezifischer Notfall-Szenarien könnte deshalb nützliche Hin-
weise und Anregungen zutage fördern (TU Dresden 2005, S.88).
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Eine Vielzahl von insbesondere internationalen Forschungsbeiträgen hat sich der
Analyse von Auswirkungen terroristischer Ereignisse gewidmet. Zwar sind solche
Fallstudien durchaus nützlich, sie repetieren allerdings die stets gleiche Diagnose
von Buchungsrückgängen und wirtschaftlichen Verlusten. Weiterführende Studien-
konzepte sind dagegen noch rar. Im Sinne einer verbesserten Wissensbasis für das
Management von terroristisch induzierten Krisen wären die folgenden Fragestel-
lungen von besonderem Interesse: Wie beeinflussen welche terroristische Gewalt-
akte das Image einzelner Destinationen? Auf welche Weise zeichnen die Massen-
medien das Bild einer gefährdeten Destination und tragen dazu bei, wie sich dessen
Image entwickelt? Gibt es kulturelle Differenzen bei der Risikowahrnehmung? Wie
kann ein in Folge negativer Einflüsse beschädigtes Destinationsimage wieder her-
gestellt werden? Da es gerade für Vermarkter einer touristischen Destination wich-
tig ist, diese Zusammenhänge zu verstehen, sollten die Risikoforschung und die
empirische Analyse von Fallbeispielen im touristischen Krisenmanagement stärker
berücksichtigt werden. Dabei ist es sicher schwierig, der neuen Qualität der Bedro-
hung, die moderne Formen eines weltweit operierenden Terrorismus mit sich brin-
gen, gerecht zu werden. Zudem müssten diese Bedrohungspotenziale stets in Bezug
zur touristischen Destination und den touristischen Motiven und Einstellungen ge-
setzt werden. Auch aus diesem Grund sollte die Machbarkeit einer internationalen,
unabhängigen Institution untersucht werden, die unparteiisch Reiseinformationen
zur Verfügung stellt sowie ggf. Erfahrungen aus bisherigen Ereignissen analytisch
und praxisorientiert aufbereitet (Sömnez 1998, S. 450).

Schließlich ist ein tourismusspezifischer Bedarf an Folgenforschung in weiteren
Themenfeldern wie Klimawandel, Frühwarnung und Entwicklungspolitik oder
(internationale) Gesundheitspolitik (Richter 2003) zu erkennen.

Die Tourismusbranche, die durch sie geschaffenen Arbeitsplätze sowie die Wettbe-
werbsfähigkeit von Standorten und Destinationen sind durch spezifische Risiken
von Klimawandel, Epidemien oder Naturkatastrophen bedroht. Teilt man diese
Ansicht, ist mehr und detaillierteres Folgewissen und sind verbesserte Konzepte zum
Umgang mit den Risikodimensionen, die den Tourismus in ganz spezifischer Weise
betreffen, erforderlich. Ein erster Schritt hierzu könnte die Erarbeitung einer ent-
sprechenden Forschungsagenda mit problemorientierten, interdisziplinären und
praxisrelevanten Forschungsprojekten sein. Dies könnte auch Aufgabe der »Koor-
dinierungsstelle touristische Zukunftsforschung« sein.

TOURISTISCHE DATENLAGE UND PROGNOSEMODELLE

Zur periodischen Entwicklung des Tourismus in Deutschland gibt es keine umfas-
senden und regelmäßig erscheinenden Veröffentlichungen, insbesondere nicht von
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»unabhängigen« Institutionen. Die unregelmäßig erscheinende Publikation »Touris-
mus in Zahlen« des Statistischen Bundesamtes erfasst nur angebotsseitige Entwick-
lungen, während differenzierte Informationen über das Nachfrageverhalten von
Deutschen ebenso rar sind wie vertiefende Daten über Entwicklungen in der Touris-
muswirtschaft, so dass häufig nur der Rückgriff auf Datensammlungen von Interes-
senverbänden bleibt. Während es für etliche Wirtschaftsbereiche umfassende
Monitoringsysteme beispielsweise zur Marktbeobachtung gibt, sind solche Systeme
in der Tourismuswirtschaft lediglich als Quell- und Zielgebietsinformationssysteme
bekannt. Die Erfassung und Bereitstellung von detaillierten Daten zum touristischen
Geschehen sind jedoch Voraussetzung, um fundierte Einschätzungen zu Entwick-
lungsperspektiven geben zu können.  Es könnte sich deshalb der Versuch lohnen,
die Machbarkeit eines bundesweiten Monitoring zur Früherkennung bei Nachfrage-
veränderungen oder zur Überprüfung von Strukturfördermaßnahmen zu disku-
tieren (Steinecke/Quack 2004, S.78 f.).

Besonders gelagert ist die Situation bei den statistischen Daten sowohl hinsichtlich
ihrer Verfügbarkeit45 als auch der Vergleichbarkeit. Immer noch ist es so, dass selbst
innerhalb der EU die Abweichungen beispielsweise in der Erhebungsmethodik
(Beherbergungsbetriebe, Ankünfte, Übernachtungen, Ausgaben) unerfreulich hoch
sind. 

Da traditionelle Tourismus-Statistiken üblicherweise nur wenige ergänzende mone-
täre Angaben zum Tourismus erfassen, ist keine adäquate Verzahnung von Daten
der amtlichen Tourismusstatistik mit den Daten der VGR- und Wirtschaftsstatistik
gegeben. Dies ist jedoch unabdingbar zur fundierten Beschreibung der tatsächlichen
ökonomischen Bedeutung des Tourismus als Querschnittsaktivität. Hilfreich wäre
hier u.a. die Weiterentwicklung und dauerhafte Implementierung international ver-
bindlich festgelegter so genannter nationaler Tourismussatellitenkonten (TSA). TSA
eignen sich auch für weitergehende prognostische Analysen innerhalb eines sekto-
ral disaggregierten gesamtwirtschaftlichen Prognose- und Simulationsmodells. Ein
solches Modell könnte dazu beitragen, die ökonomische Entwicklung des Touris-
mus zu quantifizieren und darüber hinaus antizipieren, wie Tourismuswirtschaft
und Konsumenten auf bestimmte Veränderungen der Rahmenbedingungen reagie-
ren. Auswirkungen von Veränderungen im internationalen Reiseverkehr auf natio-
nale Volkswirtschaft und Tourismus, wie sie im Fall der EU-Erweiterung auftreten
werden, könnten zumindest transparenter gemacht werden (GWS 2005, S.83 f.).
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45 Die Verfügbarkeit tourismusstatistischer Daten ist aufgrund der regelmäßigen Veröffentlichun-
gen der WTO (Compendium of Tourism Statistics, WTO 2004) zwar gegeben. Jedoch enthält
dieser Datensatz lediglich die (monetären) Angaben der nationalen Zahlungsbilanzen zum
grenzüberschreitenden Reiseverkehr. 



KOORDINIERTE TOURISTISCHE ZUKUNFTSFORSCHUNG

Die Tourismuswissenschaft hat sich in den letzten Jahren mit zahlreichen Studien
zur Zukunft des Tourismus zu Wort gemeldet (Steinecke/Quack 2004). Bislang
zeichnet sich aber die touristische (Trend-)Forschung (im akademischen Bereich)
sowohl durch empirische und methodische Beschränkungen als auch durch eine
gewisse Beliebigkeit der jeweiligen Forschungsziele sowie durch fehlende Kon-
tinuität aus. Es liegt viel Wissen an vielen Orten vor, aber es ist oft wenig bekannt
und häufig ohne Bezug aufeinander erarbeitet. Wie Steinecke und Quack (2004,
S. 60) in einer Analyse der deutschen Forschungslandschaft zu Zukunftstrends im
Tourismus gezeigt haben, weisen die tourismuswissenschaftlichen Prognosen zudem
spezifische Defizite bei der Praxisrelevanz auf, da sie eher theoriegeleitete und mit-
telfristige Vorhersagen anstreben, während die Praxis an kurzfristigen und direkt
umsetzbaren Aussagen interessiert ist. Deshalb könnte eine Koordinierung von
Forschungsthemen und -vorhaben zu Synergien bei Forschungsgruppen und
zwischen den Hochschulen führen und zu einer sinnvollen Strukturierung der
Forschungslandschaft beitragen. Experten sehen eine hierzu erforderliche Koordi-
nierungsstelle »Touristische Zukunftsforschung« auch als eine Art Transmissions-
riemen einer verbesserten und strukturierten Kommunikation zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik in tourismusspezifischen Zukunftsfragen, die im
Wesentlichen folgende Aufgaben hätte (Steinecke/Quack 2004, S.81ff.):

> Sammlung und Aufbereitung vorhandener wissenschaftlicher Quellen zu touri-
stisch relevanten zukünftigen Entwicklungen

> Koordination von tourismusspezifischen Forschungs- und Entwicklungsprojek-
ten in Abstimmung mit Tourismuswirtschaft und Politik

> Verbesserung des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse in umsetzbare Hand-
lungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft sowie

> des Transfers von Informationsbedarf aus Politik und Wirtschaft in die (Touris-
mus-)Wissenschaft

> Impulsgebung für Forschungsprojekte

Eine solche Strukturierung touristischer Zukunftsforschung und Institutionalisie-
rung der Kommunikationsstrukturen zwischen Tourismuswirtschaft und Politik
könnte dazu beitragen, die o.g. Schwächen und Defizite der wissenschaftlichen Be-
fassung mit der Zukunft des Tourismus und der Kommunikation der Ergebnisse
mittelfristig abzubauen.
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